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Brandgefährliche Zustände
sicher erkennen

Ferdinand Tretzel

Handbuch
der Feuerbeschau
4., überarb. u. erw. Auflage 2007
628 Seiten. 175 Abbildungen und 53 Tabellen
Fester Einband. € 49,80
ISBN 978-3-17-019199-0

Die an der Feuerbeschau bzw. Brandverhütungs-
schau Beteiligten müssen in der Lage sein,
brandgefährliche Zustände sicher zu erkennen und
geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der vorge-
fundenen Mängel zu nennen. Dieses Handbuch
hilft dem Anwender bei Feuerwehren, Baurechts-
behörden, Architektur- und Sachverständigen-
büros, Gebäude, Gebäudeteile und Einrichtungen
richtig zu beurteilen und die notwendigen brand-
schutztechnischen Maßnahmen zu treffen. Die ein-
zelnen, themenbezogenen Kapitel sind nach Stich-
worten alphabetisch geordnet. Die im »Handbuch
der Feuerbeschau« angesprochenen Bestimmungen
des Vorbeugenden Brandschutzes basieren auf
mehr als 150 einschlägigen Rechtsvorschriften,
Richtlinien und Normen, die der Autor behandelt
und erläutert.

Der Autor:

Dipl.-Ing. (FH) Ferdinand Tretzel ist Ange-
höriger der Branddirektion München und seit
rund 20 Jahren im Vorbeugenden Brandschutz
tätig.

Neu !

In der 4. Auflage dieses Buches wurden auch
Musterverordnungen (u. a. MBO, MBeVO, MVStättV,
MGarVO, MHHR) als Bezug verwendet, die in den
Bundesländern vermehrt unverändert oder mit
kleineren Änderungen übernommen werden.



Angriffe auf die
Feuerwehr
Die Feuerwehren genießen
Dank ihrer Zuverl�ssigkeit
und Kompetenz in der Bev�l-
kerung ein H�chstmaß an
Vertrauen. Dies wird nicht
nur durch Erfahrungen an
Einsatzstellen, sondern auch
durch namhafte Umfrageer-
gebnisse der letzten Jahre
und Monate eindrucksvoll
belegt. Um so erschrecken-
der, ja be�ngstigender, sind
die aktuellen Erfahrungen
der Feuerwehren in Ludwigs-
hafen und Herne, wo Einsatz-
kr�fte beschimpft, bedroht und sogar t�tlich angegriffen wor-
den sind und teilweise nur unter Polizeischutz ihre Aufgabe
erfolgreich beenden konnten.

Notwendige Reaktionen der politisch Verantwortlichen in
Stadt bzw. Land, die sich sch�tzend und verteidigend vor ihre
Feuerwehr gestellt haben, kamen wenn, nur sehr sp�t bzw.
sehr z�gerlich.

Auf Grund dieser Vorkommnisse werden schon Stimmen
einzelner Einsatzkr�fte laut, die dar�ber nachdenken, wegen
dieser zus�tzlichen “Gefahren der Einsatzstelle” ihren
Dienst zu quittieren. Angesichts sowieso schon sinkender
Mitgliederzahlen ist das eine fatale Entwicklung.

Der Landesfeuerwehrverband wird diese Entwicklungen
genau analysieren und beobachten, parallel dazu aber auch
das Gespr�ch mit den politisch Verantwortlichen suchen, um
L�sungen f�r diese h�chst bedrohliche Entwicklung zu
finden.

Unabh�ngig davon erwarten wir bei zuk�nftigen �hnli-
chen Vorkommnissen von den verantwortlichen Mandats-
tr�gern, dass sie sich durch schnelle und eindeutige Stellung-
nahmen sch�tzend vor ihre Einsatzkr�fte stellen.

Walter Jonas
Pr�sident des Landesfeuerwehrverbandes NRW
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Verband aktuell

F�rderplakette f�r Arbeitgeber in Nordrhein-Westfalen
Ehrenamt bei Feuerwehr und Katastrophenschutz

Die F�rderung des Ehrenamtes in den
Feuerwehren und im Katastrophenschutz
ist ein besonderes Anliegen des Nord-
rhein-Westf�lischen Innenministeriums.
Das freiwillige und ehrenamtliche Enga-
gement der vielen Helferinnen und Helfer
in den Feuerwehren und Hilfsorganisatio-
nen ist h�ufig nur deswegen m�glich, weil
viele private Arbeitgeber ihre Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter dabei aktiv unter-
st�tzen. Damit leisten sie einen besonders
wichtigen und allgemeinwohlorientierten
Beitrag zur St�rkung des Ehrenamtes in
den Feuerwehren und im Katastrophen-
schutz.

Diese Arbeitgeber, die die ehrenamt-
lichen T�tigkeiten und Eins�tze ihrer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter u. a.
durch großz�gige Freistellungen von be-
ruflichen Verpflichtungen f�rdern und
w�rdigen, sollen nunmehr durch die �f-
fentliche Auszeichnung mit der F�rder-
plakette des Innenministeriums des Lan-
des Nordrhein-Westfalen eine herausra-
gende Anerkennung und Wertsch�tzung
erfahren.

Die F�rderplakette wird j�hrlich
durch den Innenminister des Landes
Nordrhein-Westfalen pers�nlich und in
einem Festakt an die ausgezeichneten Ar-
beitgeber verliehen.

WER KANN AUSGEZEICHNET
WERDEN?

d private Arbeitgeber aus Nordrhein-
Westfalen

d maximal 10 Unternehmen pro Jahr

NACH WELCHEN KRITERIEN
WIRD DIE F�RDERPLAKETTE
VERGEBEN?

d besondere Unterst�tzung der im Katas-
trophenschutz und bei den freiwilligen
Feuerwehren ehrenamtlich t�tigen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter

d Weitere Einzelheiten zu Kriterien und
Verfahren enthalten die Vergabe-
grunds�tze.

d Die F�rderplakette wird auf Vor-
schlag verliehen.

WER DARF EIN UNTERNEHMEN
VORSCHLAGEN?

Vorschlagsberechtigt sind
d die regionalen/�rtlichen Untergliede-

rungen des Landesfeuerwehrverbands
und der im Katastrophenschutz t�ti-
gen privaten Hilfsorganisationen

d die Arbeitgeberverb�nde
d die Gemeinden und Gemeindever-

b�nde

WIE UND WO SIND DIE
VORSCHL�GE EINZUREICHEN?

d Ein Vorschlag sollte mit Vordruck er-
stellt und schriftlich eingereicht wer-
den.

d Bei regionalen/�rtlichen Untergliede-
rungen: Einreichen des Vorschlags
�ber die jeweiligen Landesverb�nde
bzw. Interessenvertretungen

d Bei Gemeinden und Gemeindeverb�n-
den: Direkte �bersendung des Vor-
schlags an das Innenministerium NRW
– Referat 74 –, 40190 D�sseldorf

WELCHE TERMINE SIND ZU
BEACHTEN?

d Vorschlagsfrist: 31. Juli eines jeden
Jahres

d Verleihung der F�rderplaketten: j�hr-
lich nach dem 1. Oktober im Rahmen
eines Festaktes

WER ENTSCHEIDET �BER DIE
VERGABE DER F�RDER-
PLAKETTE?

Eine Jury bestehend aus Vertretern des
Innenministeriums, der privaten Hilfsor-
ganisationen, der Arbeitgeberverb�nde,
der Kommunalen Spitzenverb�nde und
des Landesfeuerwehrverbandes.

WIE WERDEN DIE AUSZEICH-
NUNGEN BEKANNT GEGEBEN?

d im Internet unter www.im.nrw.de/
foerderplakette

d mit Pressemitteilung des Innenminis-
teriums (Pressemitteilungen abonnie-
ren unter www.im.nrw.de/abo)

Innenminister Dr. Ingo Wolf mit den Preistr�gern. (Quelle: Innenministerium, www.im.nrw.de)
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DIE PREISTR�GER
DES JAHRES 2007

Folgende Unternehmen sind f�r die Aus-
zeichnung ausgew�hlt worden:

d Fa. Franz Pauli GmbH & Co. KG aus
Ense,

d EMG Automation GmbH aus Wenden,
d Profil GmbH Institut f�r Stoffwech-

selforschung aus Neuss,
d Venmanns GmbH Heizung und Sani-

t�r aus Kevelaer,
d Streutgens Schlossereibetriebe GmbH

& Co. KG aus Wachtendonk,
d Kordel Antriebstechnik GmbH aus

D�lmen,
d J�rg B�sl Sanit�r- und Heizungstech-

nik aus Alsdorf.

Die Betriebsgr�ße der Firmen reicht von
neun bis 380 Mitarbeitern. „Gerade f�r
die �berwiegend kleinen Betriebe sind
Freistellungen f�r Eins�tze, Ausbildung
und �bungen im Feuer- und Katastro-
phenschutz mit ganz besonderen organi-
satorischen Schwierigkeiten beim Ar-
beitsablauf verbunden. Trotzdem stellen

sie eine erhebliche Zahl von Mitarbeitern
f�r diese Zwecke frei – und das �ber
Jahre hinweg“, zeigte sich Innenminister
Dr. Ingo Wolf anl�sslich der �bergabe
der Ehrenurkunden am 6. November
2007 in der Staatskanzlei sichtlich beein-
druckt.

FAZIT

Die Schaffung dieses Elements zur F�rde-
rung des Ehrenamtes ist ein geeigneter

Weg, um Arbeitgeber f�r die Belange der
Feuerwehr zu motivieren. Der Landesfeu-
erwehrverband NRW hofft, im n�chsten
Jahr noch mehr Antr�ge f�r die Verlei-
hung weiterreichen zu k�nnen, und bittet
alle Mitglieder um Meldung besonders
engagierter Arbeitgeber.

Hans-Joachim Donner
Vizepr�sident LFV NRW

Es wird viel von Ihnen verlangt. Nur mit der besten 
Aus rüstung können Sie wirkungsvoll arbeiten. 
Die Abwassertauchpumpe ATP 20 R ist eine 
robuste Pumpe für ungeklärtes Abwasser mit 
Feststoffen bis 80 mm Durchmesser. Förder-
strom 2300 l/min. bei 3 m Förder höhe. Mit 
Drehrichtungsautomatik, Phasenausfallschutz,
Span   nungs über wach ung und Temperaturschutz 
(MD- Elektronik). Trockenlaufsicher, wartungsfrei, 
flachsaugend. An  schluss an 5 kVA Stromerzeuger. 
Gewicht ab 48 kg.

Kraftvolle Pumpleistung

   MAST 
Abwassertauchpumpe 

   ATP 20 R

 Mörikestraße 1, D-73773 Aichwald
Tel.: +49 711 936704-0
Fax: +49 711 936704-30
info@mast-pumpen.de
www.mast-pumpen.de

 wartungsfrei  flachsaugend
 trockenlaufsicher  TÜV-geprüft

Leistung bestätigt durch 

TÜV Regensburg

robust  leistungsstark  zuverlässig
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Hohe Auszeichnung f�r Marianne Jonas

Rhein-Sieg-Kreis. Eine hohe Auszeich-
nung bildete den H�hepunkt des offiziel-
len Teils des Neujahrsempfangs des
Kreisfeuerwehrverbands des Rhein-Sieg
Kreises. Bezirksbrandmeister Manfred
Savoir verlieh Marianne Jonas, der Frau
des Kreisbrandmeisters, die “Deutsche
Feuerwehr Ehrenmedaille”. Sie arbeitet
u. a. seit vielen Jahren ehrenamtlich in
der Gesch�ftsstelle des Landesfeuer-
wehrverbandes mit und erledigt Schreib-
arbeiten, die in den Arbeitsbereich des
Kreisverbandsvorsitzenden fallen. Unter
dem stehenden Applaus aller Anwesen-
den nahm Marianne Jonas die Auszeich-
nung sichtlich ger�hrt entgegen. Diese
Ehrung war nicht nur f�r die Betroffene
eine �berraschung, nein, auch ihr Mann,
Walter, hatte keine Vorahnung. Um diese
Geheimhaltung zu wahren, musste sogar
vom offiziellen Dienstweg etwas abge-
wichen werden. Da alle Auszeichnun-
gen, die verliehen werden, �ber den
Schreibtisch vom Kreisbrandmeister
und Pr�sidenten des Landesfeuerwehr-
verbandes laufen, galt es hier, einen klei-
nen “Umweg” �ber die jeweiligen Stell-
vertreter zu machen. In seiner Laudatio
bat der Bezirksbrandmeister um Ver-
st�ndnis f�r diesen kleinen “Regelver-
stoß”.

Viele H�nde mussten Landrat Frithjof
K�hn, Kreisdirektorin Annerose Heinze
und Kreisbrandmeister Walter Jonas
sch�tteln. Jeder der rund 100 G�ste beim
traditionellen Neujahrsempfang wurde
pers�nlich begr�ßt. Unter ihnen waren
neben den F�hrungskr�ften der 19 St�dte
und Gemeinden sowie den zwei Werkfeu-
erwehren, den Kreisausbildern, den Mit-
gliedern des Verbandsausschusses, auch
die zust�ndigen Vertreter der Kreisver-
waltung.

Bei seiner Begr�ßungsrede hielt
Jonas einen kurzen R�ckblick auf das
zur�ckliegende Jahr und hob den beson-
deren Stellenwert der Frauen der Feuer-
wehrm�nner hervor: „Ohne ihr Engage-
ment und ihre st�ndige Hilfsbereitschaft
w�re eine gut funktionierende Feuerwehr
nicht m�glich.“ Anschließend �ber-
brachte Landrat K�hn die besten Gr�ße
der Kreisverwaltung und bedankte sich
bei allen Feuerwehrangeh�rigen f�r ihre
ehrenamtlich geleistete Arbeit. Ihren
Antrittsbesuch absolvierte die neue
Kreisdirektorin, Annerose Heinze, die
als Nachfolgerin von Monika Lohr die
Feuerwehren in ihrem Zust�ndigkeitsbe-
reich behalten hat.

Peter Kern

V.l.: BBM Manfred Savoir, Marianne Jonas, LFV-Pr�sident Walter Jonas.

2. Rheinische
Feuerwehr
Tausch- und
Sammelb�rse

Erkelenz. Am Sonntag, 9. M�rz
2008, findet die 2. Rheinische Feuer-
wehr Tausch- und Sammlerb�rse im
Rheinischen Museum in Erkelenz-
L�venich, Hauptstraße 23, statt. In
der Zeit von 9 bis 16 Uhr gibt es die
M�glichkeit zum freien Eintritt in die
Tauschb�rse und zus�tzlich auch ins
Feuerwehr-Museum. Der Landesfeu-
erwehrverband Nordrhein-Westfalen
ist ebenfalls mit einem Ausstellungs-
stand vertreten. Weitere Informatio-
nen erhalten Sie im Internet unter
www.rheinisches-
feuerwehrmuseum.de.

LFV-Seminar zur
Ausbildung von
Brandschutz-
beauftragten

Vom 15. April – 18. April 2008 f�hrt
der Landesfeuerwehrverband NRW
im neuer�ffneten PH�NIX in Berg-
neustadt wieder eine Ausbildung zum
fachkundigen Brandschutzbeauftrag-
ten durch.
F�hrungskr�ftederFeuerwehren(FIII-
und F IV-Absolventen) k�nnen in die-
sem 4-t�gigen Intensivlehrgang die er-
forderliche Qualifikation zur Durch-
f�hrung der vielf�ltigen Aufgaben des
Brandschutzbeauftragten erwerben.
Die Kosten f�r den Lehrgang belau-
fen sich auf 750,00 E incl. MWSt.
mit Unterkunft, Verpflegung, Semi-
narkosten und Lehrunterlagen.
Schriftliche Anmeldungen werden
von der Gesch�ftsstelle des
Landesfeuerwehrverband NRW
Siegburger Str. 295
53639 K�nigswinter
entgegen genommen.
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Nachruf
Hamm. Die Feuerwehr und der Stadt-
feuerwehrverband Hamm trauern um
den ehemaligen Leiter der Feuerwehr
Hamm, Oberbrandrat a. D. Herbert Rust,
der am 7. Januar 2008 im Alter von 80
Jahren verstorben ist. Der Diplom-Inge-
nieur trat vor 57 Jahren in die Feuerwehr
Langenhagen (Landkreis Hannover) ein.
Sein Beruf brachte ihn Anfang der 60er-
Jahre nach Hamm. Hier �bernahm er die
Leitung der Feuerwehr, die er bis zum
Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze
am 1. August 1987 innehatte. Zu seinen
gr�ßten Aufgaben z�hlte bei der kom-
munalen Neuordnung die Zusammen-
f�hrung der ehemaligen selbstst�ndigen
Feuerwehren der St�dte Hamm, Bo-
ckum-H�vel und Heessen sowie der Ge-
meinden Uentrop, Rhynern, Pelkum und
Herringen. Zu dieser Zeit entstand auch
das heute noch bundesweit einmalige
Hammer Modell: die Zusammenarbeit
von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr
in einer Großstadt.

Eines der wichtigsten pers�nlichen
Ziele Herbert Rusts war es, die Jugend-
feuerwehr Hamm zu unterst�tzen. So
war er maßgeblich an der Gr�ndung

zahlreicher Jugendgruppen in den ein-
zelnen Stadtbezirken der Stadt Hamm
beteiligt. Auch nach seinem Ausschei-
den aus dem aktiven Dienst pflegte der
Verstorbene das besondere, gute Verh�lt-
nis zur Jugendfeuerwehr, nicht zuletzt
durch pers�nliche Unterst�tzung der Ju-
gendlichen.

Ferner war Rust bestrebt, die Ausbil-
dung der Nachwuchskr�fte zu f�rdern.
So z�hlte er zu den Gr�ndungsmitglie-
dern der Arbeitsgemeinschaften der Feu-
erwehren der Stadt Hamm mit den
Kreisen Soest, Unna und Coesfeld, die
letztlich auch zur Schaffung der gemein-
samen Ausbildungsst�tte in Ahlen-
Brockhausen beitrugen. Lange vor der
Inbetriebnahme der gemeinsamen Aus-
bildungsst�tte war er bei der Einf�hrung
der Oberfeuerwehrmannlehrg�nge f�r
die beteiligten Gebietsk�rperschaften
zust�ndig.

Rust beschr�nkte sein feuerwehr-
technisches Wirken nicht auf die Stadt
Hamm und die umliegenden Kreise. So
arbeitete er auch im Fachausschuss Aus-
bildung des Deutschen Feuerwehrver-
bandes. Hier war er maßgeblich bei der

Erarbeitung der Vorgaben f�r die Feuer-
wehrdienstvorschriften beteiligt. Ebenso
wirkt sich sein damaliges Engagement
noch heute auf die Ausbildung der Nach-
wuchskr�fte aus.

Nach seinem Ausscheiden aus dem
aktiven Dienst verfolgte Rust einen wei-
teren Schwerpunkt seiner Arbeit. So un-
terst�tzte er vor Ort die Arbeit des Feuer-
wehrerholungsheims des Landesfeuer-
wehrverbandes Nordrhein-Westfalen auf
�rtlicher Ebene.

Dar�ber hinaus vertrat er die Ehren-
abteilung im Beirat des Stadtfeuerwehr-
verbandes Hamm und hatte so immer
noch einen regen Kontakt zu allen Ange-
h�rigen der Feuerwehr Hamm, angefan-
gen von der Jugendfeuerwehr bis hin zur
Ehrenabteilung.

RIF

LtBD Wilhelm Tigges
Leiter der Feuerwehr

BI Ulrich Kattenbusch
Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr

Internationale Studie
w�rdigt die Arbeit der
Feuerwehr
N�rnberg. Die Internationale Studie des Markt-
forschungsunternehmens GfK zum Vertrauen der
B�rger in verschiedene Berufsgruppen und Orga-
nisationen liegt inzwischen vor. Danach genießt
die Feuerwehr mit Abstand das meiste Vertrauen.
Weniger vertrauenswert hingegen erscheinen den
B�rgern die Gewerkschaften. Das sind die Ergeb-
nisse der in 19 L�ndern durchgef�hrten Studie
der GfK Custom Research. Nach der Studie ver-
trauen 94 Prozent der Befragten der Feuerwehr.
Auf den weiteren Pl�tzen folgen Post (73 Prozent)
und Polizei (69 Prozent). Insgesamt wurden rund
20.000 Personen befragt.

Herzlichen Gl�ckwunsch
Hiddenhausen. Ehrenlandesjugendfeuerwehrwart und
Vorsitzender des Vereins Afrika Direkt, Gustav Henning,
feiert am 13. Februar 2008 seinen 70. Geburtstag. Der
Landesfeuerwehrverband, die Jugendfeuerwehr Nord-
rhein-Westfalen sowie die Redaktion “DER FEUER-
WEHRMANN” gratulieren dem Jubilar und bedanken
sich gleichzeitig f�r die vielf�ltige Arbeit und das ge-
zeigte Engagement insbesondere f�r die Jugendarbeit in
den Feuerwehren.
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Aus den Regierungsbezirken

RB Arnsberg

Große Ehrung f�r Wehrleiter Herbert Zelinski
Meinerzhagen. Am Mitt-
woch, dem 5. Dezember 2007,
fand im Ratssaal der Stadt
Meinerzhagen die Jahresab-
schlussdienstbesprechung des
Kreisbrandmeisters mit den
Wehrleitern und Stellvertre-
tern der 15 St�dte und Ge-
meinden des M�rkischen Krei-
ses sowie der drei Werkfeuer-
wehren statt.

Im Rahmen dieser Dienst-
besprechung wurde der Leiter
der Feuerwehr Meinerzhagen,
Stadtbrandinspektor Herbert
Zelinski, f�r seine langj�hrige
T�tigkeit und sein großes En-
gagement in und f�r die Feu-
erwehr insgesamt mit dem
Deutschen Feuerwehr-Ehren-
kreuz in Gold ausgezeichnet.

In einer kleinen Laudatio
hielt der Vorsitzende des Feu-
erwehrverbandes M�rkischer
Kreis und Leiter der Feuerwehr
Kierspe, Georg W�rth, R�ckblick auf die
herausragenden Leistungen von Stadt-
brandinspektor Herbert Zelinski.

Neben der Leitung der Jugendfeuer-
wehr der Stadt Meinerzhagen von 1971 bis
1987 und der F�hrung der L�schgruppe
P�tthof und des Zuges IV der Feuerwehr
Meinerzhagen von 1987 bis 1994 wurde
ganz besonders seine T�tigkeit als Kreisju-
gendfeuerwehrwart der Jugendfeuerweh-
ren des M�rkischen Kreises von 1980 bis
1988 angesprochen und gew�rdigt.

Weiterhin wurde die sehr gute Arbeit in
den drei Jahren als stellvertretender Lei-
ter der Feuerwehr und in den zw�lf Jahren
als Leiter der Feuerwehr Meinerzhagen
gew�rdigt und anerkennend erw�hnt.

Die Ehrung wurde vom Bezirksbrand-
meister des Regierungsbezirks Arnsberg,
Hartmut Ziebs, vorgenommen und durch-
gef�hrt. Er dankte Herbert Zelinski f�r
den geleisteten großen Einsatz f�r die Feu-
erwehr insgesamt sowie f�r die gute und
zuverl�ssige Arbeit, die er f�r die Feuer-

wehr Meinerzhagen zum Wohl der B�rger
der Stadt Meinerzhagen erbracht hat.

Einer der ersten Gratulanten war der
Meinerzhagener B�rgermeister Erhard
Pierlings, der die Wehrleiter im Ratshaus
der Stadt Meinerzhagen zu Anfang der
Sitzung begr�ßt hatte. Auch er bedankte
sich f�r die herausragenden Leistungen
des Wehrleiters recht herzlich.

Rainer Blumenrath

Neujahrsempfang mit Ehrungen

Breckerfeld. Der Kreisfeuerwehrver-
band (KFV) des Ennepetal (EN)-Kreises
hatte traditionell auch in diesem Jahr
zum Neujahrsempfang nach Breckerfeld
eingeladen. Neben vielen Funktionstr�-
gern der Feuerwehren aus dem Kreis
waren auch Landrat Dr. Arnim Brux,

Breckerfelds B�rgermeister Klaus Bau-
mann, Kreisdirektorin Iris Pott sowie die
Vizepr�sidenten der Feuerwehrverb�nde
in Bund und Land, Hartmut Ziebs
(Schwelm) und Hans-Joachim Donner
(Witten), dem Ruf nach Breckerfeld ge-
folgt.

Die beiden Vizepr�sidenten hatten ge-
meinsam mit dem Vorsitzenden des
Kreisfeuerwehrverbandes, Kreisbrand-
meister Rolf-Erich Rehm, �berraschun-
gen f�r zwei verdiente Feuerwehrleute
im Gep�ck: Die nur selten vergebenen
Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuze, vom

Auf dem Bild von links nach rechts: StBI Kierspe Georg W�rth, B�rgermeister Erhard Pierlings, StBI Herbert
Zelinski, BezBM Hartmut Ziebs, KBM Rainer Blumenrath.

Verband
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Deutschen Feuerwehrverband im Auftrag
des Bundespr�sidenten verliehen, kamen
weitere Male in Silber und Gold in den
EN-Kreis. Der Stellvertretende Kreis-
brandmeister und Ennepetaler Feuerwehr-
chef Rainer Kartenberg erhielt f�r seine
außergew�hnlichen Verdienste in Enne-
petal, im EN-Kreis und auch f�r die Mit-
wirkung in Arbeitskreisen auf Regie-
rungsbezirks-Ebene das Deutsche Feuer-
wehr-Ehrenkreuz in Gold. Der Leiter
der Feuerwehr Sprockh�vel, Stadtbrand-
inspektor Bernd Asbeck, wurde f�r seine
langj�hrige F�hrungst�tigkeit, zun�chst
als Gruppenf�hrer und langj�hriger
L�schzugf�hrer, dann seit 2002 als Leiter
der Feuerwehr, mit dem Deutschen Feuer-
wehr-Ehrenkreuz in Silber ausgezeichnet.
Mit stehendem Applaus dokumentierten
die Anwesenden ihre �berzeugung: Hier
wurden zwei wirklich verdienstvolle Feu-
erwehrleute f�r ihre langj�hrige Arbeit
gew�rdigt.

Christoph Sch�neborn
Kreispressesprecher, Brandinspektor

-------------------------------------------------------------
Jugendfeuerwehr

Termine der Jugendfeuerwehr NRW 2008

Lehrg�nge

Termin Ort

Fr�hjahrssitzung LJF-
Ausschuss NRW

19.04. –
20.04.2008

Bergneustadt,
Phoenix

Jugendgruppenleiter-
Grundlehrgang

29.08. – 31.08. +
05.09. –
07.09.2008

Hamm, Schloss
Oberwerries

Jugendgruppenleiter-
Grundlehrgang

21.11. – 23.11. +
28.11. –
30.11.2008

Stadt D�sseldorf,
JH Neuss

Neigungslehrgang
�ffentlichkeitsarbeit

16.05. –
18.05.2008

Hamm, Schloss
Oberwerries

Neigungslehrgang
BSE/BSA

15.08. –
17.08.2008

Bergneustadt,
Phoenix

Neigungslehrgang
Erlebnisp�dagogik

12.09. –
14.09.2008

Bergneustadt,
Phoenix

Landesjugendfeuer-
wehrspiele

23.08.2008 Rietberg/Kreis
G�tersloh

Leistungsspange

Termin Ort

25.05.2008 Gescher/Kreis Borken

31.05.2008 Oberbergischer Kreis

07.06.2008 Heinsberg/Oberbruch,
Kreis Heinsberg

15.06.2008 Siegen-Geisweid/Kreis Siegen-Wittgen-
stein

21.06.2008 Vlotho

21.06.2008 Winterberg-Siedlinghausen/Hochsauer-
landkreis

30.08.2008 Bad Lippspringe/Kreis Paderborn

13.09.2008 Essen-Margarethenh�he/
Stadt Essen

27.09.2008 Kreis Minden-L�bbecke

Foto von links: Kreisbrandmeister Rolf-Erich Rehm (Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes
EN), Stellvertretender Kreisbrandmeister Rainer Kartenberg (Deutsches Feuerwehr-Ehrenkreuz
in Gold), Stadtbrandinspektor Bernd Asbeck (Deutsches Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber) und
EN-Landrat Dr. Arnim Brux.
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Musik

Musikausbildungszentrum: Lehrgangsbetrieb
aufgenommen

Rietberg. „Das Schulzentrum in Riet-
berg-Neuenkirchen bildet f�r die Ausbil-
dung der Feuerwehrmusiker optimale
Bedingungen“, fasste Werner Ketzer,
Landesstabf�hrer des Landesfeuerwehr-
verbandes Nordrhein-Westfalen, Anfang
Januar zusammen. Gerade am ersten Ja-
nuarwochenende hatten Ketzer und seine
beiden Lehrgangsleiter Monika Scholle
und Horst Richter alle H�nde voll zu
tun. Schließlich liefen in den beiden ne-
beneinanderliegenden Neuenkirchener
Schulen drei Musiklehrg�nge parallel.
Insgesamt rund 150 Teilnehmer aus al-
len Teilen von Nordrhein-Westfalen be-
suchten den D 1- und D 2-Lehrgang f�r
Musikz�ge sowie den D 2-Lehrgang f�r
Spielmannsz�ge. Im eigens eingerichte-
ten Lehrgangsb�ro in der Hauptschule
t�rmten sich im wahrsten Sinne des
Wortes die Lehrgangshefte der Teilneh-
mer, die allesamt ausgef�llt werden
mussten. Im B�ro waren aber auch mas-
senhaft Ausbildungsunterlagen sowie
das erforderliche B�romaterial zu fin-
den.

Es galt aber nicht nur die einzelnen
Lehrg�nge zu koordinieren, sondern auch

die Ausbildung der 16 Dozenten, allein
elf aus dem Bereich der Musikz�ge auf-
einander abzustimmen. „Die Schulen
sind so optimal, dass in den einzelnen
Klassenr�umen die jeweiligen Instrumen-
talgruppen vorbereitet werden k�nnen,
ohne dass sie sich gegenseitig st�ren.
Dass war mitentscheidend f�r die Aus-
wahl der Schulen“, fasste Ketzer zusam-
men. Mit sehr viel Stolz pr�sentierte Mo-
nika Scholle die einzelnen R�ume f�r die
Angeh�rigen der Musikz�ge. So hatten
unter anderem die Dozenten Siegfried
Pfeifer und Hans-Dieter Braun gen�gend
Platz, um die Klarinettensch�ler und Sa-
xophonisten auszubilden.

Die Schule bot aber nicht nur Raum
f�r die praktische Arbeit mit den Instru-
menten, sondern war auch gleichzeitig
sehr gut geeignet f�r die theoretische
Ausbildung der Teilnehmer. Besonders
aufgrund der sehr hohen Teilnehmerzahl
forderte dies zus�tzliches Organisations-
talent von Ketzer und seinem Team.
Doch letztlich war f�r alles gesorgt, und
die Teilnehmer bekamen eine sehr gute
Ausbildung von ihren Dozenten. Wer die
einzelnen Lehrg�nge der Feuerwehrmu-

sik bestehen will, muss nat�rlich auch
reichlich daf�r zu Hause �ben und sich
zwischen den einzelnen Lehrgangspha-
sen vorbereiten. So geht es im D 1-Lehr-
gang im Wesentlichen um Grundlagen
und Dur-Tonleitern, die im D 2-Lehrgang
nat�rlich durch die Moll-Tonleitern noch
erg�nzt werden. Ebenso m�ssen die jun-
gen Musiker zus�tzlich zwei Vortrags-
st�cke beherrschen und ein unbekanntes
Musikst�ck vom Notenblatt spielen k�n-
nen. Zum Abschluss der einzelnen Lehr-
gangsabschnitte m�ssen die Teilnehmer
bei �bungstesten zeigen, inwieweit sie
den Stoff beherrschen. Am Ende des
Lehrgangs steht dann die große Ab-
schlusspr�fung, bevor sie die Bedingun-
gen f�r die jeweiligen Musik-Leis-
tungsabzeichen des Landesfeuerwehr-
verbandes Nordrhein-Westfalen erf�llt
haben.

Aber nicht nur der Lehrgangsort war
neu f�r die Dozenten, auch der Teilneh-
merkreis hatte sich durch eine Neuerung
erweitert. Aufgrund der Beschl�sse der
Gremien des Landesfeuerwehrverbandes
Nordrhein-Westfalen war das Mindestal-
ter f�r die Teilnehmer von 15 auf 14 Jahre
herabgesetzt. „Das hat zu einem Massen-
ansturm auf unsere Lehrg�nge gef�hrt“,
fasste Horst Richter zusammen, der bei
einem Blick in die Unterlagen feststellte,
dass bei dem D 1-Lehrgang der Spiel-
mannsz�ge, der ebenfalls in Neuen-
kirchen an anderen Wochenenden statt-
fand, von den 70 Teilnehmern rund die
H�lfte gerade einmal 14 Jahre alt ist.
Auch bei den Teilnehmern aus den Mu-
sikz�gen sieht es �hnlich aus. Hier sind
es im D 1-Lehrgang von den 75 Teilneh-
mern 18, die gerade das Eintrittsalter er-
reicht haben. „Die Zahl ist nur deshalb
etwas geringer als bei den Spielmanns-
z�gen, da hier die eigentliche Grund-
ausbildung l�nger dauert und die Teil-
nehmer etwas sp�ter zu uns kommen“,
fasste Monika Scholle zusammen. „Es
sind aber auch immer �ltere Musiker
dabei, die zu uns kommen“, f�gte Scholle
hinzu.

Hans-Dieter Braun (rechts) unterrichtete die Saxophon-Spieler beim Lehrgang.
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Insgesamt waren
Ketzer, Scholle
und Richter mehr
als zufrieden mit
der großen Nach-
frage nach den
Lehrg�ngen des
Fachausschusses
Musik. So finden
in der Lehrgangs-
saison f�r die
Musikz�ge je-
weils ein D 1-,
ein D 2- und ein
D 3 - L e h rg a n g
statt, hinzu kom-
men bei den
Spielmannsz�gen
ein D 1- und ein
D 2-Lehrgang.
Abgerundet wird
das Programm
mit einem Lehrgang f�r Schlagwerker in
Bad Fredburg. Dieser wird in Koopera-
tion mit dem Volksmusikerbund NRW
durchgef�hrt und aus den Musikeinhei-
ten der Feuerwehr beteiligen sich 13 Mu-
siker.

H�hepunkte der jeweiligen Ausbil-
dungssaison sind die Abschlusskonzerte.

Hier sind zurzeit folgende Termine ge-
plant: 5. April (D 1-Lehrgang Spiel-
mannsz�ge), 12. April (D 1- und D 2-
Lehrgang Musikz�ge) und 24. Mai 2008
(D 3-Lehrgang Musikz�ge und D 2-Lehr-
gang Spielmannsz�ge). Die Konzerte fin-
den jeweils in der Aula des Schulzen-
trums statt.

Den theorethischen Unterricht bei den Angeh�rigen der Spielmannsz�ge
�bernahm Heinz-Hermann Dreisewerd (rechts).

Stickerei - Näherei - Druckerei

Denken Sie an Ihre Fahnenweihe

und an Ihren Jubiläumsbedarf

Karlsruher Fahnenfabrik GmbH · Lachenweg 22 · 76139 Karlsruhe 
Tel.(0721) 686355 · Fax (0721) 67675

Restaurierung wertvoller Traditionsfahnen

F�r weitere
Amtszeit
best�tigt
Arnsberg. F�r eine weitere
Amtszeit von sechs Jahren als
Ehrenbeamte auf Zeit konnten
am Freitag, 21. Dezember
2007, Bezirksbrandmeister
Hartmut Ziebs und der stellver-
tretende Bezirksbrandmeister
Ralf Fischer ihre von Regie-
rungspr�sident Helmut Diegel
unterzeichneten Ernennungs-
urkunden entgegennehmen.

Bei der �bergabe der Ur-
kunden zeigte sich der Abtei-
lungsleiter f�r Gefahrenabwehr
bei der Bezirksregierung, Vol-
ker Milk, erleichtert, dass sich
beide erneut der anspruchsvol-
len Aufgabe stellen: „Wir sind
froh, dass uns das bew�hrte
Gespann Ziebs/Fischer auch
f�r die kommenden Jahre zur
Verf�gung steht, um die vor
uns liegenden Herausforderun-
gen im Brand- und Katastro-
phenschutz zu bew�ltigen“.

Vorangegangen war eine
Anh�rung bei den Kreisbrand-
meistern des Regierungsbe-
zirks Arnsberg.

Diese hatten sich einstim-
mig daf�r ausgesprochen, bei-
den erneut das Amt zu �bertra-
gen.

Die Bezirksbrandmeister
unterst�tzen die Bezirksregie-
rung bei der Aufsicht �ber die
freiwilligen Feuerwehren. Un-
ter anderem haben sie darauf
zu achten, dass Nachwuchs
und Altersschichtung den Fort-
bestand der Feuerwehren ge-
w�hrleisten. Weiterhin beraten
sie die Bezirksregierung in
fachlichen Angelegenheiten
der freiwilligen Feuerwehren
und f�hren �berpr�fungen,
Besichtigungen und Dienstbe-
sprechungen durch.
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Aus den Aussch�ssen

Ausschuss Feuerwehr�rztlicher- und Rettungsdienst

Lehrg�nge f�r Lehrrettungsassistenten im Jahr 2008
Der Landesfeuerwehrverband NRW und
die DRK-Landesverb�nde Nordrhein und
Westfalen-Lippe werden 2008 wieder
Lehrg�nge f�r die Ausbildung zum Lehr-
rettungsassistenten anbieten.

Die Kosten f�r den Lehrgang werden
voraussichtlich 1.500,00 E betragen. Hie-
rin sind die Lehrgangsgeb�hren und Un-
terkunft mit Verpflegung f�r die Lehr-
gangsdauer von 15 Werktagen enthalten.

Damit f�r das Jahr 2008 mit den DRK-
Landesverb�nden eine Lehrgangsplanung
erfolgen kann, bitte ich Ihren Lehrgangs-
bedarf schnellstm�glich (auch per Fax
0 23 36-91 68 10) bis zum 29. Februar
2008 anzumelden. Die Termine sind der
nebenstehenden Tabelle zu entnehmen.

Norbert Fichtel
Ausschussmitglied

„Wir brauchen einheitliche Mindeststandards f�r die
Ausbildung von Lehrrettungsassistenten“

Kreis Warendorf. Um eine landesweite
Vereinheitlichung der Ausbildung zum
Lehrrettungsassistenten, Organisatori-
scher Leiter Rettungsdienst und Gruppen-
f�hrer Rettungsdienst bem�ht sich der
SPD-Landtagsabgeordnete Thomas Tram-
pe-Brinkmann. „Es gibt einen Wildwuchs
an Qualifikationen und deshalb auch eine
unterschiedliche Qualit�t der Ausbil-
dung“, erl�utert der Sozialdemokrat und
fordert verbindliche Mindeststandards
und Kerncurricula sowie eine landesweite
Pr�fungsordnung. In einem Fachgespr�ch
am 24. Oktober 2007 mit dem zust�ndigen
Minister Karl-Josef Laumann, zu dem
auch Vertreter des Landesfeuerwehrver-
bandes, der Arbeitsgemeinschaft der Be-
rufsfeuerwehren NRW und den DRK-Lan-
desverb�nden eingeladen waren, er�rterte
Trampe-Brinkmann die Problematik. Die
Rettungsorganisationen legten einen ge-
meinsam erarbeiteten Ausbildungsplan
vor. „Das Ministerium muss nun pr�fen,
welche M�glichkeiten es hat, um die Aus-

bildung von Lehrrettungsassistenten sowie
die Ausbildungsinhalte zu vereinheitli-
chen, da auch Bundesrecht hiervon betrof-

fen ist“, erkl�rt der SPD-Abgeordnete.
Minister Laumann sicherte zu, das Thema
auf die Tagesordnung der n�chsten Sitzung

Lfd.
Nr.

Landesschule
DRK

von bis

1 Simmerath 07.04.2008 25.04.2008

2 M�nster 07.04.2008 25.04.2008

3 Bielefeld 02.06.2008 20.06.2008

4 Simmerath 21.07.2008 08.08.2008

5 M�nster 11.08.2008 29.08.2008

6 M�nster 13.10.2008 31.10.2008

7 Simmerath 01.12.2008 19.12.2008

8 M�nster 01.12.2008 19.12.2008

Wollen die Ausbildung von Lehrrettungsassistenten vereinheitlichen (v.l.): der innenpolitische
Sprecher der SPD, Karsten Rudolph, Heinz J�ger (LFV), Hartmut Krabs-H�hler (DRK Nord-
rhein), Dr. J�rn Schmidt (AGBF), Ulrich Hargart (DRK Westfalen-Lippe), Thomas Trampe-Brink-
mann (MdL, SPD), und Minister Karl-Josef Laumann.
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des Landesfachbeirates Rettungsdienste
zu setzen und zu er�rtern. Trampe-Brink-
mann: „Damit kommt nach 20 Jahren Be-
wegung in die Problematik, was absolut
notwendig ist, denn das Anforderungspro-
fil an einen Bewerber sowie die Ausbil-
dungsinhalte haben sich mit den Jahren
wesentlich ver�ndert.“

Zum Hintergrund: Im Jahr 1989 hat
die Bundesregierung den Ausbildungs-

gang “Rettungsassistent” ins Leben geru-
fen. Er l�st den fr�heren Rettungssanit�-
ter ab, dauert zwei Jahre und ist in einen
theoretischen Teil (1.000 Stunden) und
ein einj�hriges Berufspraktikum an einer
Lehrrettungswache gegliedert. Bei der
konkreten Umsetzung ist es jedoch ver-
s�umt worden, einheitliche Ausbildungs-
standards festzulegen, mit dem Ergebnis,
dass der Themenkatalog zur Ausbildung

von Rettungssanit�tern weiter geschrie-
ben wurde. „Dabei sind die Anforderun-
gen an einen Rettungsassistenten wesent-
lich h�her und die Ausbildungsdauer von
520 Stunden auf zwei Jahre gestiegen“,
kritisiert Trampe-Brinkmann.

Heinz J�ger
Ausschussvorsitzender

-------------------------------------------------------------
Aus dem Archiv des LFV NRW

Feuerwehrmann auf der Schulbank – gesucht!

Dem Archiv des LFV NRW sind von
Martin Lenski aus Bochum mehrere
Exemplare der Ausbildungsschriften
“Der Feuerwehrmann auf der Schul-
bank” zur Verf�gung gestellt worden.

Die Sammlung ist allerdings noch nicht
komplett.

Bevor Ausgaben des “Der Feuerwehr-
mann auf der Schulbank” zu Hause oder
auf den Feuerwachen entsorgt, sprich

weggeworfen werden, bitte an das Archiv
des LFV NRW denken. Wir ben�tigen von
allen Heften auch die jeweiligen, unter-
schiedlichen (fr�heren) Auflagen.

Dr. h. c. Klaus Schneider

Geschichte des Lippischen Feuerwehrverbandes
vervollst�ndigt

Eine weitere L�cke im Archiv des LFV
NRW konnte jetzt durch die Arbeit von
Siegfried Tielker aus D�rentrup geschlos-
sen werden. Der Lippische Feuerwehr-
kamerad, der in diesem Jahr seinen
80. Geburtstag feiern kann, hat eine Aus-
arbeitung �ber den Lippischen Feuer-

wehrverband von seiner Gr�ndung im
Jahr 1875 bis zur Aufl�sung des Verban-
des im Jahr 1937 dankenswerterweise
dem Archiv zur Verf�gung gestellt. Darin
ist auch eine Auflistung aller Verbands-
tage mit den jeweiligen Daten, dem jewei-
ligen Veranstaltungsort und zus�tzlichen

Angaben (zum Beispiel �ber die Anzahl
der Mitgliedsfeuerwehren) enthalten.
Derzeit wird noch geforscht, ob von den
einzelnen Feuerwehrverbandstagen auch
noch Protokolle oder sonstige Berichte
existieren.

Dr. h. c. Klaus Schneider

„Gott zur Ehr, dem N�chsten zur Wehr“ –
wer hat’s zuerst gesagt?

An das Archiv des LFV NRW ist die Frage
gerichtet worden, wer das allseits be-
kannte Motto der Feuerwehr „Gott zur
Ehr, dem N�chsten zur Wehr“ geschaffen
oder zuerst gebraucht hat. Unsere bisheri-
gen Recherchen sind auf Carl Metz (gebo-
ren am 1. August 1819 in Freudenheim,
gestorben am 31. Oktober 1877 in Heidel-
berg) und auf Christian Hengst (gestorben
am 5. April 1883 in Durlach) gestoßen. Ob
aber einer von beiden das Motto “erfun-
den” hat, ist fraglich. In alten Feuerwehr-
liedern findet man auch noch die Fassung:
„Dem N�chsten zur Wehr, dem H�chsten

zur Ehr.“ Ob mit dem H�chsten hier der
jeweilige Landesherr gemeint ist, ist
ebenso noch nicht ganz klar.

Wer kann zur Aufkl�rung dieser Frage
beitragen? F�r einen Hinweis an das Ar-

chiv des LFV NRW (Am Lindenhof 5,
59063 Hamm) w�re ich dankbar.

Dr. h. c. Klaus Schneider
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Festschriften aus dem Jahr 2007 – weitere gesucht

Im Jahr 2007 sind dem Archiv des LFV NRW folgende Festschriften �bersandt worden:

Verglichen mit dem Jubil�umsjahr (vor 25
Jahren) 1982 und den dort erschienenen
Festschriften klaffen im Jahr 2007 noch
große L�cken, wenngleich die Situation
nicht eins zu eins verglichen werden
kann. Wenn doch im Jahr 2007 noch ir-
gendwo Festschriften erschienen sind, bit-
tet das Archiv um Zusendung eines
Exemplars.

Dr. h. c. Klaus Schneider

Altenberge 125 Jahre

Ascheberg LZ Herbern 100 Jahre

Bad Oeynhausen LG Werste 100 Jahre

Blankenheim LG Dollendorf 100 Jahre

Bocholt 100 Jahre

Bonn LE Duisdorf 100 Jahre

Bonn LE Lengsdorf 100 Jahre

Bonn LE R�ttgen 100 Jahre

B�ren LG Wewelsburg 100 Jahre

Dormagen LZ Nievenheim 100 Jahre

Duisburg LZ Großenbaum 100 Jahre

Elsdorf LG Giesendorf 75 Jahre

Erftstadt LG Kierdorf 100 Jahre

Essen KFV – wir �ber uns 100 Jahre

Essen KFV – Gr�ndung/Geschichte 100 Jahre

Grefrath LZ Grefrath 125 Jahre

Harsewinkel LZ Harsewinkel 125 Jahre

Heek LZ Nienborg 125 Jahre

Herzebrock-Clarholz LZ M�hler 100 Jahre

Kempen LZ St.Hubert 125 Jahre

Kirchhundem 100 Jahre

K�nigswinter LG Ittenbach 100 Jahre

Kreuzau LG Kreuzau 100 Jahre

Much 125 Jahre

M�nster LZ Kemper 100 Jahre

Nettetal LZ Leuth 100 Jahre

Neuss LZ Grimlinghausen 100 Jahre

Neuss LZ Hoisten 75 Jahre

N�rvenich Fliegerhorstfeuerwehr 50 Jahre

N�rvenich LG Frauw�llesheim 100 Jahre

Oberhausen LZ Sterkrade 120 Jahre

Oerlinghausen 125 Jahre

Preußisch-Oldendorf LG Harlinghausen 100 Jahre

Radevormwald LG Wellingrade 100 Jahre

Remscheid LE Morsbach 138 Jahre

Simmerath LG Steckenborn 100 Jahre

Stemwede LG Drohne 75 Jahre

Voerde 100 Jahre

Vreden LZ Vreden 100 Jahre

Wachtendonk LZ Wachtendonk 125 Jahre

Wachtendonk LZ Wankum 100 Jahre

Warstein LZ Warstein 125 Jahre

Wegberg LG Merbeck – Festschrift 100 Jahre

Wegberg LG Merbeck – Brosch�re 100 Jahre

Wuppertal JF Cronenberg 35 Jahre

Zukunftsforum
f�r Arbeit der
Feuerwehren in
Deutschland

Berlin. „Wir wollen die Aufgaben
des Deutschen Feuerwehrverbandes
sch�rfen und zukunftsweisende Ideen
f�r das Feuerwehrsystem herausarbei-
ten – deshalb haben wir alle Inte-
ressierten zu unserem Kongress “Mut
zur Zukunft” Anfang Februar nach
Berlin eingeladen“, sagt Hans-Peter
Kr�ger, Pr�sident des Deutschen
Feuerwehrverbandes (DFV). „Dieser
Kongress war ein zentraler Baustein
unseres breit angelegten Diskussions-
prozesses bis zur 55. Delegiertenver-
sammlung Mitte Mai in Fulda.“

Der Kongress fand am Freitag
und Samstag, dem 8. und 9. Februar
2008, in der Katholischen Akade-
mie/Tagungszentrum Hotel Aquino,
Hannoversche Straße 5b, 10115 Ber-
lin-Mitte statt. Im zentralen Blick-
punkt standen drei Themenfelder:
„Wie k�nnen wir Menschen k�nftig
f�r die Feuerwehren gewinnen und
halten?“, „Mit welchen Strukturen,
mit welcher Technik l�sen wir die
Fragen der Zukunft?“ sowie „Welche
Ziele muss der DFV verfolgen und
welche Wege f�hren dorthin?“

Ein ausf�hrlicher Bericht folgt in
der n�chsten Ausgabe.
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Einsatzbericht

Ein heißer Dienstag
Serie schwerer Brandstiftungen in der Dortmunder Innenstadt

Am 6. Februar 2007 kam es zu einer bisher beispiellosen Serie
schwerer Brandstiftungen in der Dortmunder Innenstadt. In ei-
nem Zeitraum von neun Stunden mussten von der Feuerwehr
Dortmund bei vier gr�ßeren Eins�tzen etwa 40 Personen gerettet
und rettungsdienstlich betreut werden.

VORGESCHICHTE

Bereits am 15. und 18. August 2006 kam es zu einer Serie von
insgesamt sieben Brandstiftungen in Kellern und Treppenr�u-
men in der Dortmunder Innenstadt. Im Rahmen der polizeilichen
Ermittlungen zu diesen Br�nden wurde ein 47-j�hriger Mann
festgenommen und im Herbst 2006 vor dem Landgericht Dort-
mund angeklagt. Am 24. Januar 2007 wurde der Verd�chtige
nach einem zweit�gigen Prozess mangels Beweisen freige-
sprochen. Der Vorsitzende Richter stellte in seiner Urteils-
begr�ndung dar, dass das Gericht nicht von der Unschuld des
Angeklagten �berzeugt sei, die vorliegenden Indizien aber nicht
f�r eine Verurteilung gereicht haben.

14:21 UHR – KRIMSTRASSE 2

�ber die Leitstelle der Polizei wird der Feuerwehr Dortmund
ein Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Beim
Eintreffen des zust�ndigen L�schzuges der Feuerwache 1 ist

eine starke Rauchentwicklung aus den
Fenstern einer Penthousewohnung im
f�nften Obergeschoss sichtbar, mehrere
Personen haben sich aus der Wohnung
auf ein angrenzendes Flachdach gerettet
und machen sich dort bemerkbar. Die
Personen werden �ber die beiden Dreh-
leitern der L�schz�ge der Feuerwachen
1 und 2 vom Dach gerettet. Parallel zu
diesen Maßnahmen m�ssen zwei Arzt-
praxen im ersten und zweiten Oberge-
schoss des Geb�udes ger�umt werden.
Der im Innenangriff mit einem C-Rohr
vorgehende Angriffstrupp findet im
Treppenraum in H�he des dritten Ober-
geschosses brennendes Papier und Teile
eines Computers, die schnell abgel�scht
werden k�nnen.

Nach Sichtung durch den Rettungs-
dienst m�ssen drei der geretteten Perso-
nen mit Verdacht auf Rauchvergiftung
versorgt und transportiert werden. Nach
der Entrauchung des Treppenraumes und

der Kontrolle aller Nutzungseinheiten ist der Einsatz gegen
17:15 Uhr beendet.

19:26 UHR – WESTENHELLWEG 136

Gegen halb acht meldet eine Bewohnerin des Wohn- und Ge-
sch�ftshauses Westenhellweg 136 eine starke Verrauchung des
Treppenraumes. Beim Eintreffen des L�schzuges der Feuer-
wache 1 ist im Außenbereich des Geb�udes eine leichte Rauch-

Einsatzstelle Nordmarkt gegen Ende der L�scharbeitenn. (Foto: Nils Foltynowicz)
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entwicklung wahrnehmbar und eine Person macht sich durch
Hilferufe am Fenster im f�nften Obergeschoss bemerkbar. Bei
der Erkundung der Geb�uder�ckseite zeigen sich ca. zehn wei-
tere Personen an Fenstern und auf Balkonen. Die Rettung der
Person auf der Straßenseite �ber die Drehleiter der Feuerwache
1 wird durch Taubengitter an den Fenstern der betroffenen
Wohnung erschwert. Nach Abschluss der Rettung wird die Per-
son mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus einge-
liefert. Die Personen auf der R�ckseite des Geb�udes k�nnen
durch die Feuerwehr betreut werden, eine komplette R�umung
des Geb�udes ist nicht notwendig. Der im Treppenraum vorge-
hende Angriffstrupp stellt als Ursache der Rauchentwicklung
brennende Kartonagen und Papier im Bereich des Erdgeschos-
ses fest. Nach der Entrauchung des Treppenraumes mit einem
Hochleistungsl�fter k�nnen alle Bewohner wieder in ihre Woh-
nungen zur�ckkehren.

22:52 UHR – NORDMARKT 15 UND
SCH�CHTERMANNSTRASSE 25

Kurz vor 23 Uhr wird die Feuerwehr Dortmund durch mehrere
Anrufe zu einer starken Rauchentwicklung in einem Mehrfami-
lienhaus am Nordmarkt alarmiert. Gem�ß der Alarm- und Aus-
r�ckeordnung der Feuerwehr Dortmund wird dieser Einsatz als
zweiter Alarm (2 L�schz�ge, B-Dienst, 2 RTW, NEF) er�ffnet.
Der um 22:56 Uhr an der Einsatzstelle eintreffende B-Dienst
kann zun�chst nur eine erhebliche Rauchentwicklung auf der
Straße und zahlreiche um Hilfe rufende Personen an den Fens-
tern des Geb�udes ausmachen, auf Grund der unklaren Lage ent-
schließt er sich zur sofortigen Alarmstufenerh�hung.

Parallel hierzu treffen bei der Einsatzleitstelle mehrere An-
rufe ein, die eine Rauchentwicklung aus dem Dachgeschoss des
Mehrfamilienhauses Sch�chtermannstraße 25 melden, das etwa

�bersicht �ber die Eins�tze

14:41 Uhr – 17:14 Uhr
Krimstraße 2

Feuer im Treppenraum
Brand von PC-Teilen im dritten Oberge-
schoss.
Acht Personen �ber Drehleiter gerettet,
drei Personen mit Verdacht auf Rauchver-
giftung ins Krankenhaus transportiert.

Alarmierte Einheiten:
– B-Dienst (ELW 1–1/1/1/3)
– L�schzug FW 1 (ELW 1, LF 16/12,

DLK 23/12, LF 16/12–1/3/12/16)
– L�schzug FW 2 (ELW 1, LF 16/12,

DLK 23/12, LF 16/12–1/3/12/16)
– 2 RTW (0/4/4)
– NEF (1/1/2)
– AB Atemschutz (WLF – 1/1/2)
– Bildstelle (PKW – 0/1/1)

19:26 Uhr – 21:17 Uhr
Westenhellweg 136

Feuer im Treppenraum
Brand von Papier und Kartonagen im
zweiten Obergeschoss.
Eine Person �ber Drehleiter gerettet und
mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins
Krankenhaus transportiert.

Alarmierte Einheiten:
– A-Dienst als 2. B-Dienst (ELW 1 – 1/

1/1/3)

– L�schzug FW 1 (ELW 1, LF 16/12,
DLK 23/12, LF 16/12–1/3/12/16)

– Grundschutz FW 2 (ELW 1, LF 16/
12, DLK 23/12–1/2/7/10)

– L�schzug 29 – Deusen (LF 16/12. 1/
8/9)

– 2 RTW (0/4/4)
– NEF (1/1/2)
– AB Atemschutz (WLF – 1/1/2)
– Bildstelle (PKW – 0/1/1)

22:42 Uhr – 08:47 Uhr
Nordmarkt 15

Kellerbrand
Ausgedehnter Brand von Ger�mpel in
einem Keller eines Mehrfamilienhauses.
30 Personen �ber Drehleitern und trag-
bare Leitern und eine gehbehinderte Per-
son mit Fluchthaube gerettet.

23:01 Uhr – 11:24 Uhr
Sch�chtermannstraße 25

Dachstuhlbrand
Brand von Ger�mpel auf dem Dachbo-
den mit Ausbreitung auf den Dachstuhl
und das Mansardendach des Nachbar-
hauses.
Eine gehbehinderte Person aus dem
Haus gerettet.

Insgesamt wurden bei allen Eins�tzen
35 Personen rettungsdienstlich gesichtet
und betreut.

Acht Personen mit Verdacht auf Rauch-
vergiftungen in Krankenh�user transpor-
tiert.

Alarmierte Einheiten:
– A-Dienst (ELW 1–1/1/1/3)
– B-Dienst (ELW 1–1/1/1/3)
– ELW 3 (0/1/1)
– SE F�hrung
– L�schzug FW 1 (ELW 1, LF 16/12,

DLK 23/12, LF 16/12–1/3/12/16)
– L�schzug FW 2 (ELW 1, LF 16/12,

DLK 23/12, LF 16/12–1/3/12/16)
– Grundschutz FW 4 (ELW 1, LF 16/

12, DLK 23/12–1/2/7/10)
– Grundschutz FW 3 (ELW 1, LF 16/

12, DLK 23/12–1/2/7/10)
– L�schzug 29 – Deusen (LF 16/12. 1/

8/9)
– L�schzug 25 – Eving (LF 16-TS)
– U-Dienst (1/0/1/2)
– AB-Tank/Wasser/Schaum (0/1/1)
– 2x AB-Atemschutz (1/2/3)
– Teleskopmast (1/1/2)
– AB-technische Rettung (1/1/2)
– LNA (KdoW – 1/0/0/1)
– OrgL (KdoW – 1/0/1)
– ELW Rettungsdienst (ELW 1–0/1/1)
– 5x RTW (0/10/10)
– 2x NEF (2/2/4)
– 3x KTW (0/6/6)
– SEG Rettungsdienst
– AB-Rettungsdienst (WLF – 0/1/1)
– Bildstelle (PKW – 0/1/1)
– Pressesprecher (PKW – 1/0/0/1)

�bersicht �ber die einzelnen Einsatzstellen
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130 m von der ersten Einsatzstelle entfernt liegt. Die Alarmie-
rung zu diesem Objekt erfolgt ebenfalls als zweiter Alarm mit
dem A-Dienst als zweiten Einsatzf�hrungsdienst.

Auf Grund der r�umlichen N�he der beiden Einsatzstellen,
der v�llig unklaren Lage und der bekannten Raumsituation
einer sehr engen Innenstadtbebauung entscheidet der A-Dienst
noch w�hrend der Anfahrt zur Einsatzstelle, beide Einsatzorte
zu einem Gesamteinsatz zusammenzufassen. Der zu diesem
Zeitpunkt gerade im Bereitstellungsraum eintreffende L�sch-
zug der Feuerwache 2, der als zweiter L�schzug zur Einsatz-
stelle Nordmarkt alarmiert war, wird umgehend zur Sch�chter-
mannstraße umdirigiert und der C-Dienst der Feuerwache 2 mit
der F�hrung dieses Einsatzabschnittes betraut. Insgesamt erfolgt
eine Gliederung der Einsatzstelle in vier Einsatzabschnitte.

EINSATZABSCHNITT 1: NORDMARKT

Im Bereich des Mehrfamilienhauses am Nordmarkt brennt es im
Keller. Aus allen Keller�ffnungen sowie aus mehreren Wohnun-
gen ist eine erhebliche Rauchentwicklung sichtbar, an s�mtli-
chen Fenstern des Geb�udes machen Personen auf sich aufmerk-
sam.

Von der Feuerwehr werden hier insgesamt 30 Personen �ber
mehrere Drehleitern und tragbare Leitern gerettet. Bei der Kon-
trolle der Wohnungen durch mehrere Trupps mit umluftunabh�n-
gigem Atemschutz wird in einer Wohnung eine schlafende, geh-
behinderte Person aufgefunden, die mit einem Tragetuch und ge-
sch�tzt durch eine Brandfluchthaube ins Freie gebracht werden
kann. Alle Personen werden dem Einsatzabschnitt 3 – Rettungs-
dienst zugef�hrt.

Der in den Keller vorgehende Angriffstrupp muss den ersten
Versuch einer Brandbek�mpfung auf Grund einer zu hohen
Hitzeentwicklung abbrechen. Erst nachdem das Feuer durch ei-
nen Außenangriff �ber einen Lichtschacht im Hinterhof einge-

d�mmt wird, ist eine gezielte
Brandbek�mpfung im Innenan-
griff m�glich, bei der große Men-
gen brennender Einrichtungsge-
genst�nde abgel�scht werden.

Durch die erhebliche Rauch-
ausbreitung im Geb�ude sind alle
Nutzungseinheiten des Geb�udes
nicht mehr bewohnbar.

EINSATZABSCHNITT 2:
SCH�CHTERMANN-
STRASSE

Beim Eintreffen der Kr�fte der
Feuerwache 2 ist im Dachbereich
des Mehrfamilienhauses eine
Rauchentwicklung wahrnehmbar.
Der Großteil der Hausbewohner
hat sich bereits vor Eintreffen der
Feuerwehr selbst in Sicherheit ge-

bracht. Lediglich ein Rollstuhlfahrer muss bei seiner Flucht aus
dem Treppenraum durch die Feuerwehr unterst�tzt werden. Alle
Personen aus diesem Bereich werden ebenfalls dem Einsatzab-
schnitt 3 – Rettungsdienst zugef�hrt.

Die Erkundung des Brandereignisses ergibt brennende Ein-
richtungsgegenst�nde im Dachgeschoss Sch�chtermannstraße
25 mit Ausbreitungstendenz in das Nachbarhaus. Das Feuer
wird im Innenangriff mit einem C-Rohr gel�scht. Parallel
dazu wird �ber die Drehleiter und den Teleskopmast die Dach-
haut beider Geb�ude an mehreren Stellen ge�ffnet, um Glut-
nester abl�schen zu k�nnen. Nach Kontrolle des Brandberei-
ches mit einer W�rmebildkamera muss ein Teil der Giebelwand
mit Stemmwerkzeugen ge�ffnet werden, um die letzten Glut-
nester abzul�schen.

Nach Abschluss der L�scharbeiten m�ssen alle Nutzungsein-
heiten des Geb�udes Sch�chtermannstraße 25 f�r unbewohnbar
erkl�rt werden, die Bewohner des Nachbarhauses k�nnen noch in
der Nacht in ihre Wohnungen zur�ckkehren.

R�umliche Gliederung der Einsatzstelle Nordmarkt/Sch�chtermannstraße.
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EINSATZABSCHNITT 3: RETTUNGSDIENST

Auf Grund der unbekannten Anzahl der Verletzten an beiden
Einsatzorten und den engen r�umlichen Verh�ltnissen in der
Dortmunder Nordstadt wird die rettungsdienstliche Infrastruk-
tur auf dem Nordmarkt zusammengefasst. Vom leitenden Not-
arzt wird eine zentrale Sichtung der 42 geretteten Personen
durchgef�hrt. Dass letztlich nur acht Patienten mit Verdacht
auf Rauchvergiftung in Dortmunder Krankenh�user transpor-
tiert werden m�ssen, ist vermutlich haupts�chlich dem Um-
stand geschuldet, dass durch die zeitnahe Alarmierung von
zwei 2. Alarmen und die umgehende Alarmstufenerh�hung in
der Anfangsphase des Einsatzes unmittelbar ein großes Kr�f-
teaufgebot zur Verf�gung stand, sodass die Menschenrettung
schnell abgeschlossen werden konnte.

34 Personen werden bis Einsatzende in einem Bus der
Dortmunder Stadtwerke von der SEG Rettungsdienst betreut.
Nach Abschluss des Einsatzes m�ssen f�nf Personen durch
das Sozialamt in Notunterk�nften untergebracht werden, alle
anderen Betroffenen k�nnen bei Verwandten bzw. Freunden
unterkommen.

EINSATZABSCHNITT 4: BEREITSTELLUNGSRAUM

W�hrend des gesamten Einsatzes wird die Bereitstellung von
Einsatzmitteln und -ger�ten �ber den Bereitstellungsraum unter
F�hrung des C-Dienstes der Feuerwache 6 abgewickelt. Auf
Grund der lange Zeit unklaren Einsatzlage wird ein Grund-
schutz (ELW 1, LF 16/12, DLK 23/12) als Eingreifreserve be-
reitgestellt. Dieser Grundschutz wird im Laufe des Einsatzes
zu einer weiteren gemeldeten Rauchentwicklung in einem
Mehrfamilienhaus unweit der Einsatzstelle alarmiert, muss
dort aber nicht t�tig werden.

EINSATZLEITUNG

Die Gesamtleitung des Einsatzes erfolgt �ber den in einer Ne-
benstraße s�dlich des Nordmarktes in Stellung gebrachten ELW
3 der Feuerwehr Dortmund.

Die Zusammenfassung der beiden Einsatzorte zu einer Ein-
satzstelle hat eine Konzentration der einsatzrelevanten Quer-

schnittsaufgaben erm�glicht, wodurch die Einsatzabwicklung des
Gesamteinsatzes erheblich erleichtert wurde. Insbesondere die ko-
ordinierte Verteilung rettungsdienstlicher Ressourcen und die
Pressearbeit konnten so erheblich erleichtert und die Einsatzab-
schnittsleiter an den eigentlichen Schadenstellen entlastet werden.

SCHLUSS

Noch in der Nacht konzentrieren sich die Ermittlungsarbeiten
der Polizei auf den aus der Vorgeschichte bekannten T�ter. Ei-
nige Stunden nach dem Einsatz am Nordmarkt wird der 47-J�h-
rige von einem Zeugen dabei beobachtet, wie er versucht, einen
PKW in Brand zu setzen. Er wird von der Polizei noch vor Ort
festgenommen und nach Vorf�hrung vor dem Haftrichter in Un-
tersuchungshaft genommen. Der Mann bestreitet zun�chst alle
Taten, glaubt aber selbst daran, dass von ihm eine Gefahr f�r
die Allgemeinheit ausgeht.

Nach einem erneuten Indizienprozess wird der Angeklagte
im September 2007 von derselben Strafkammer, die ihn im Ja-
nuar aus Mangel an Beweisen freisprechen musste, zu einer
Haftstrafe von f�nf Jahren verurteilt.

St�dt. OBR Dipl.-Chem. Oliver Nestler
FW Dortmund

Personenrettung �ber Drehleiter. (Foto: Nils Foltynowicz)

Anforderungen eines Abonnements

unter

feuerwehrmann@lfv-nrw.org
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Fragen Leistungsnachweis 2008

Gefahren der Einsatzstelle

d Elektrizit�t
d Fahrzeug- und Ger�tekunde
d Atemschutz Einsatzgrunds�tze

1) Welcher Sicherheitsabstand muss bei Br�nden in Berei-
chen von Niederspannungsanlagen bei Vornahme eines
CM-Strahlrohres eingehalten werden?

a) Bei einer Niederspannungsanlage ist kein Sicherheitsab-
stand erforderlich

b) Bei Vollstrahl 10 Meter, bei Spr�hstrahl 5 Meter

c) Bei Spr�hstrahl 1 Meter, bei Vollstrahl 5 Meter

2) Was bedeutet die Abk�rzung HLF 20/16?

a) Hilfeleistungs-L�schfahrzeug mit 1.600 l L�schwasser-
vorrat

b) Hilfsl�schfahrzeug, 2.000 l Wasservorrat, F�rderlei-
stung der FPN 1.600 l/min

c) Hubrettungs-L�schfahrzeug, F�rderleistung der FPN
2.000 l/min und 16 Meter Rettungsh�he

3) Wann darf beim Brandeinsatz ein Filterger�t eingesetzt
werden?

a) Wenn eine starke Ruß- und Staubbelastung vorliegt

b) Wenn ausreichend Sauerstoff vorhanden ist

c) Wenn Art und Eigenschaften der Atemgifte noch unbe-
kannt sind

4) Welcher Sicherheitsabstand zu einer Spannung f�hren-
den Leitung muss bei einer Spannung 5 1 kV eingehal-
ten werden?

a) Grunds�tzlich 5 Meter Sicherheitsabstand

b) 1 Meter Abstand

c) Da es sich um eine Niederspannung handelt, sind
ca. 0,5 Meter ausreichend

5) Eine Freileitung, die noch Spannung f�hrt, liegt auf dem
Erdboden. Welcher Sicherheitsabstand ist einzuhalten?

a) 20 Meter

b) Bei einem trockenen Erdboden reichen 5 Meter aus

c) Ein Sicherheitsabstand ist nicht einzuhalten, da bei Be-
r�hrung mit dem Erdboden eine Schutzeinrichtung die
Leitung spannungsfrei schaltet

6) Darf ABC-L�schpulver bei Br�nden in einer elektri-
schen Anlage eingesetzt werden?

a) ABC-Pulver darf nicht verwendet werden

b) ABC-Pulver kann bedenkenlos eingesetzt werden

c) ABC-Pulver darf nur in Verbindung mit einem anderen
L�schmittel, wie z. B. Schaum, eingesetzt werden

7) Die Kraft einer maschinellen Zugvorrichtung eines
R�stwagens nach DIN 14 555 betr�gt

a) 100 kN

b) 50 kN

c) 25 kN

8) Die Ausr�stung der Einsatzkr�fte mit Atemschutzger�-
ten erfolgt

a) vor der Rauchgrenze

b) außerhalb des Gefahrenbereiches

c) immer am ELW, da dort die Erfassung zur Atemschutz-
�berwachung erfolgt

9) Welche Atemluftmenge ist f�r den R�ckweg bei einem
Atemschutzeinsatz einzuplanen?

a) immer 100 bar des Flaschendruckes

b) 1/3 des Flaschendruckes

c) die doppelte Menge der f�r den Hinweg ben�tigten
Atemluft

10) Ein Ger�tewagen Logistik ist ein Feuerwehrfahrzeug

a) zur Bereitstellung von Einsatzverpflegung

b) zum Bereitstellen von Ger�ten zur technischen Hilfe-
leistung

c) zum Transport von Treibstoff und sonstigen Verbrauchs-
mitteln f�r Feuerwehrfahrzeuge

11) Wer darf im Bereich von Niederspannungsanlagen die
Abschaltung durchf�hren?

a) Ausschließlich der Betreiber der Anlage

b) Eine Elektrofachkraft und eine unterwiesene Person

c) Nur der Einsatzleiter oder der Gruppenf�hrer

84069 Schierling bei Regensburg

Telefon (0 94 51)  93 13 - 0
info@koessinger.com
www.koessinger.com

FAHNEN, STANDARTEN UND
                   RESTAURIERUNGEN

T-Shirts, Poloshirts, Caps
 bestickt mit Ihrem Logo
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12) Ein ELW 2 eignet sich
a) als Hilfsmittel zum F�hren von Verb�nden und als F�h-

rungsmittel bei Großschadenslagen
b) zum F�hren einer Gruppe und einer Staffel nach FwDV 3
c) zum Leiten kleinerer Eins�tze mit weniger als 3 Gruppen

13) Ein Atemschutzger�tetr�ger muss
a) �ber eine AGT-Ausbildung verf�gen und gem�ß G 26/3-

Untersuchung atemschutztauglich sein
b) mindestens Truppf�hrer sein
c) an einem Lehrgang f�r AGT am IDF NRW teilgenom-

men haben

14) Welche grunds�tzlichen Maßnahmen sind bei einem Ein-
satz im Bereich von elektrischen Anlagen zu beachten?
a) Das Freischalten der elektrischen Anlage, die Sicherung

gegen deren Wiedereinschalten und die Feststellung der
Spannungsfreiheit muss erfolgt sein

b) Die Freischaltung der Anlage durch den verantwortli-
chen Energieversorger ist abzuwarten

c) Die �berwachung des Sicherungskastens durch eine
Einsatzkraft muss sichergestellt sein

15) Welche Auswirkung hat der elektrische Strom auf den
menschlichen K�rper?
a) Er regt den Kreislauf an
b) Er f�hrt Muskelverkrampfungen herbei
c) Wirkungen treten nur bei Spannungen �ber 1.000 V auf

16) Welches L�schmittel eignet sich zur Brandbek�mpfung
in Bereichen elektrischer Anlagen?
a) Wasser mit Schaummittelzusatz
b) Kohlendioxid
c) Wasser, wenn genormte Strahlrohre verwendet werden

17) Eine Hochspannungsanlage liegt
a) ab einer Spannung von 230 V bzw. 400 V vor
b) ab einer Spannung von 1.000 V bei Wechselstrom vor
c) ab einer Spannung von 5.000 V Gleichstrom vor

18) Welche Aussage bez�glich eines Atemschutzeinsatzes ist
richtig?
a) Der Trupp bleibt w�hrend des Einsatzes zusammen
b) Der Truppf�hrer kann zur Erkundung durchaus allein

vorgehen
c) Zum Ger�tetausch k�nnen einzelne Trupp-Angeh�rige

ihren Einsatzort verlassen

19) Wie ist der R�ckweg eines vorgehenden Atemschutz-
trupps zu kennzeichnen?
a) Mit einer Feuerwehrleine oder durch eine Schlauchlei-

tung
b) Eine funktionierende Sprechfunkverbindung ist ausrei-

chend
c) Durch Markierungen, z. B. mit Kreide

20) Bei einem TSF – W handelt es sich um
a) ein Speziall�schfahrzeug zur Waldbrandbek�mpfung
b) ein Feuerwehrfahrzeug mit einer eingeschobenen PFPN

und einem L�schwasserbeh�lter
c) ein L�schgruppenfahrzeug mit einer Winterzusatzbela-

dung

21) Welche Aussage des Ohmschen Gesetzes ist zutreffend?
a) Stromst�rke = Spannung6Leistung
b) Stromst�rke = Spannung : Widerstand
c) Widerstand = Spannung6Stromst�rke

22) Welcher Sicherheitsabstand muss bei einer Freileitung
mit 380 kV eingehalten werden?
a) mindestens 3 m
b) mindestens 4 m
c) mindestens 5 m

23) Wann darf ein FM (SB) unter PA alleine vorgehen?
a) Wenn kein Atemschutztrupp gebildet werden kann
b) Nur in Beh�ltern und engen Sch�chten
c) Wenn er �ber eine Ausbildung zum Atemschutzger�te-

wart verf�gt

24) Die Einsatzdauer eines Atemschutztrupps richtet sich
a) nach gr�ßtem Atemluftverbrauch eines FM (SB) des

Trupps
b) nach geringstem Atemluftverbrauch eines FM (SB) des

Trupps
c) nach der grunds�tzlichen H�chsteinsatzdauer von 20

Minuten

25) Wie viele Atemschutzger�te d�rfen im Mannschafts-
raum untergebracht werden?
a) Maximal zwei Atemschutzger�te
b) Es d�rfen keine Atemschutzger�te untergebracht werden
c) Die Anzahl wird zwischen Lieferer und Anwender ver-

einbart

26) Welche Zusatzeinrichtungen k�nnen an einem genorm-
ten Rettungskorb vorhanden sein?
a) Lagerung f�r Krankentrage
b) Schaum-Wasserwerfer
c) 400-V-Anschluss

Diese Fragen sind auch unter folgender Internetseite ver-
f�gbar: www.lfv-nrw.org

Außerdem steht ein Trainingscenter zum Leistungsnach-
weis unter www.lfv-nrw.org/lfv-nrw/trainingscenter zum
Abruf bereit.
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Institut der Feuerwehr

Die Ausbildung im Digitalfunk – eine Herausforderung f�r
Land, Kreise, Kommunen und Organisationen

Wesentliche Voraussetzung f�r den reibungslosen Umstieg von der
analogen auf die digitale Funktechnik ist die rechtzeitige Schulung
der insgesamt ca. 160.000 Netzteilnehmer der nichtpolizeilichen
Beh�rden und Organisationen mit Sicherheitaufgaben (BOS) in
Nordrhein-Westfalen (NRW). Rechtzeitig bedeutet in diesem Fall,
einen ausreichenden zeitlichen Vorlauf zur Einf�hrung des Digital-
funks (Netzrollout) zu haben, um mit ausgebildeten Teilnehmern
bereits am erweiterten Probebetrieb teilnehmen zu k�nnen.

Zur Sicherstellung einer entsprechenden Ausbildung hat die
Unterarbeitsgruppe (UAG) Ausbildung/Schulung im Auftrag der
Arbeitsgruppe Digitalfunk der nichtpolizeilichen BOS beim In-
nenminister NRW (ARDINI) einen auf einem gemeinsamen
Rahmenpapier mehrerer L�nder und des Bundes basierenden
Entwurf eines Schulungskonzepts entwickelt. Bis zur abschlie-
ßenden Fassung, die noch von vielen Faktoren wie z. B. dem Be-
triebskonzept abh�ngt, gilt dieser von ARDINI verabschiedete
Entwurf als Arbeitsgrundlage f�r das Institut der Feuerwehr
Nordrhein-Westfalen (IdF NRW) und die Ausbildungsst�tten
der Hilfsorganisationen in NRW.

FESTLEGUNG VON ZIELGRUPPEN

Das Schulungskonzept enth�lt 16 Zielgruppen, wovon zun�chst
acht im Fokus der nichtpolizeilichen Ausbildungseinrichtungen
stehen:

Zielgruppe

1 Dozenten

2 Multiplikatoren f�r Anwender

3 Multiplikatoren f�r Einsatzbearbeiter
(Leitstellendisponenten)

7 IuK-Sachbearbeiter/S6

11 F�hrungskr�fte

12 Stabspersonal

14 Anwender

16 Einsatzbearbeiter (Leitstellendisponenten)

Die Dozenten nehmen hierbei eine Sonderstellung ein. Sie sind die
Ausbilder der Ausbilder, die sich bei geeigneten Stellen, d. h. in ers-
ter Linie dem Systemhersteller und -betreiber, schulen lassen m�s-
sen, um ihrerseits wiederum die anderen Zielgruppen auszubilden.

Bei der Betrachtung der Zielgruppen musste zun�chst �ber-
schl�gig ein Mengenger�st erfasst werden, um den Schulungsbe-
darf festzustellen. Daraus konnten dann R�ckschl�sse auf die an-
zuwendende Methodik und die Anzahl der erforderlichen Lehr-
g�nge in Anbetracht der zur Verf�gung stehenden Zeit gezogen
werden.

Hier best�tigte sich, dass mit den verf�gbaren Ressourcen (Dozen-
ten, zentrale Ausbildungsst�tten, digitale Funktechnik usw.) eine
zentrale Ausbildung aller Zielgruppen nicht m�glich ist. Die ur-
spr�nglich bereits angedachte Teilung des Ausbildungsauftrages
wird daher nun umgesetzt: Zum einen wird die Ausbildung der
ZG 2, 3, 7, 11 und 12 zentral durch Dozenten (ZG 1) durchgef�hrt;
zum anderen ist es allein schon auf Grund der Zahl der auszubil-
denden Kr�fte notwendig, die ZG 14 und 16 dezentral durch Multi-
plikatoren (also Angeh�rige der ZG 2 und 3) auszubilden.

F�r die Umsetzung des Multiplikatorenkonzeptes wurden
entsprechende Lehrpl�ne erstellt, die als Anlage dem Schulungs-
rahmenkonzept beigelegt sind. Diese Curricula stehen naturge-
m�ß unter dem Vorbehalt, dass viele Rahmenbedingungen sich
erst aus dem noch zu erstellenden Betriebskonzept ergeben wer-
den; trotzdem k�nnen sie als Planungshilfe zur Ressourcenpla-
nung und zur Erstellung erster Lehr- und Lernunterlagen heran-
gezogen werden.

Bei der Stadt Plettenberg wird/werden

a) ein/eine Beamtin / Beamter des mittleren
feuerwehrtechnischen Dienstes

und
b) Anwärterinnen / Anwärter für den mittleren 

feuerwehrtechnischen Dienst

für die kombinierte Feuer- und Rettungswache eingestellt. 

zu a) 

zu b) 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Schul- und Prüfungs
zeugnisse, Ausbildungs- und Beschäftigungsnachweise) können bis zum
22.02.2008 eingereicht werden bei dem 

Bürgermeister der Stadt Plettenberg, Postfach 1560, 58815 Plettenberg

Informationen zur Stadt Plettenberg im Internet unter www.plettenberg.de

Neben der bestandenen Laufbahnprüfung für den mittleren feuerwehr-
technischen Dienst ist auch die staatliche Anerkennung als Rettungsassi-
stentin / Rettungsassistent erforderlich. Die zu besetzenden Stelle ist im 
Stellenplan nach A 7 BBesG ausgewiesen. Die Einstellung erfolgt zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt.

Einstellungsvoraussetzung ist neben der gesundheitlichen Eignung und 
einem Hauptschulabschluss auch das Vorliegen der theoretischen Aus-
bildung zur Rettungsassistentin/zum Rettungsassistenten nach dem Ret-
tungsassistentengesetz. Das Höchstalter bei der Einstellung liegt bei 29 
Jahren und 6 Monaten. Der Einstellungstermin ist abhängig vom Beginn 
des Laufbahnlehrgangs.

Erwartet wird insbesondere Interesse an den vielfältigen Aufgaben der 
Feuerwehr (Brandschutz, Hilfe bei Unfällen und Notlagen, Rettungs-
dienst). Nach erfolgreichem Verlauf des Vorbereitungsdienstes, der ein 
Jahr und 6 Monate dauert, und der Probezeit wird bei Vorliegen der ge-
setzlichen Voraussetzungen eine Ernennung zur Beamtin/zum Beamten 
auf Lebenszeit geboten. Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich 

-
sichtigt.

Stellenanzeige
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BEISPIEL F�R EINE KONKRETE UMSETZUNG

Die konkrete Umsetzung des Konzeptes kann beispielhaft am
IdF NRW dargestellt werden:

Auf Basis der Curricula wurde planerisch die Lehrgangsdauer
auf jeweils vier Tage kalkuliert, die sich gegebenenfalls auch im
laufenden Betrieb noch anpassen l�sst. Eine �berschl�gige Be-
trachtung der zu erwartenden Teilnehmerzahlen ergab, dass im
ersten Jahr vierzehn und in den Folgejahren bis 2012 ca. zwanzig
Fortbildungsseminare pro Jahr erforderlich sein werden.

MULTIPLIKATORENSCHULUNG

Basis der Multiplikatorenschulung ist die Fortbildung der Kreis-
ausbilder Funk bzw. der Ausbilder der Einsatzbearbeiter (Dispo-
nenten) zum Ausbilder f�r Anwender des Digitalfunks. Dies
geschieht im Rahmen des Seminars S Funk Digi. Als Eingangs-
voraussetzung ist mindestens eine didaktische Grundschulung
(F Ausbilder oder B III bzw. B mD [F]) sowie eine fachspezifi-

sche Weiterbildung (S Funk oder B LSt bzw. B LtS) erforderlich;
in Einzelf�llen ist nach Pr�fung durch das IdF NRW allerdings
eine Abweichung von diesen Eingangsvoraussetzungen m�glich.
Dabei darf der Lernerfolg des jeweiligen Teilnehmers durch z. B.
nicht ausreichende Qualit�t oder inhaltliche Tiefe anderweitig
erworbener Qualifikationen nicht gef�hrdet sein. In einer zwei-
ten Stufe k�nnen sich Einsatzbearbeiter dann im S LtS Digi zu
Ausbildern f�r die Disponenten der Leitstellen fortbilden lassen.
Dieses Seminar baut auf dem Seminar f�r Anwendermultiplika-
toren auf, weswegen ein Besuch des S LtS Digi ohne vorherigen
Besuch des S Funk Digi nicht m�glich ist.

Diese Schulungen werden ab dem Jahr 2008 bis voraussicht-
lich in das Jahr 2010 angeboten. Dabei folgen sie terminlich dem
derzeitigen Planungsstand des Netzrollouts. Die ersten Schulun-
gen wurden in die Bezirke K�ln und D�sseldorf, die n�chsten
werden nach Arnsberg vergeben usw. Mit dieser Vorgehensweise
soll eine zeitgerechte Ausbildung der Anwender und Leitstellen-
disponenten sp�testens zum Beginn des erweiterten Probebe-
triebs im jeweiligen Netzabschnitt sichergestellt werden.

SCHULUNG DER F�HRUNGSKR�FTE

Der zweite Schwerpunkt der Fortbildungsmaßnahmen betrifft
die F�hrungskr�fte, d. h. die F�hrer von F�hrungsgruppen und
Verb�nden, die Mitarbeiter in taktisch-operativen St�ben und
die IuK-Sachbearbeiter/F�hrer von IuK-Einheiten/S6. Die Pla-
nung geht hier davon aus, dass diese Zielgruppen zun�chst eine
Ausbildung als Anwender und damit auch in den Grundlagen er-
fahren sollten, bevor sie die weitere Fortbildung besuchen. Aus
diesem Grund und um die Mitwirkung der Einheiten im erwei-
terten Probebetrieb nicht zu gef�hrden, wurde der Schwerpunkt
im Jahr 2008 auf die Multiplikatorenschulung und nicht auf die
Ausbildung der F�hrungskr�fte gelegt. Deswegen findet im Jahr
2008 lediglich ein Seminar f�r IuK-Sachbearbeiter/F�hrer von
IuK-Einheiten/S6 (S IuK S6 Digi) statt. Dieses Verh�ltnis wird

Umsetzung des Rahmenkonzeptes am Beispiel des IdF NRW
(hier: Multiplikatorenschulung im Jahr 2008)

Eingangsvoraussetzung:
– S Funk (Kreisausbilder Funk) oder B LtS (Leitstellendisponent)

S Funk Didi (4 Tage, 16 TN, 8 Folgen)
Seminar: Multiplikatoren für die Ausbildung der Anwender des Digitalfunks

S LtS Didi (4 Tage, 16 TN, 5 Folgen)
Seminar: Multiplikatoren für die 
Ausbildung des Leitstellenpersonals 
im Digitalfunks

Ausbilder Digitalfunk LtS
Ziel: 3 Ausbilder je Leitstelle

Ausbilder Digitalfunk vor Oer
Planung: 2 Ausbilder je Kreis/
 kreisfreie Stadt

Multiplikatorenkonzept in der Ausbildung zum Digitalfunk in NRW.

S Info Digi LLtS  (2 Tage, 54 TN, 1 Folge)
Seminar für Leiter der Leitstellen der Kreise und kreisfreien Städte:
Einführung des Digitalfunks

S Info Digi LAus  (1 Tag, 54 TN, 1 Folge)
Seminar für Leiter der Ausbildung in Kreisen/kreisfreien Städten:
Einführung des Digitalfunks

Umsetzung des Rahmenkonzeptes am Beispiel des IdF NRW
(hier: Informationsseminare)

S Info Digi  (1 Tag, 105 TN, 13 Folgen)
Seminar für Gruppen- und Zugführer: Einführung des Digitalfunks

S Info Digi LluK  (2 Tage, 54 TN, 1 Folge)
Seminar für Leiter der luK-Einheiten der Kreise und kreisfreien Städte:
Einführung des Digitalfunks

Informationsseminare zum Digitalfunk am IdF NRW im Jahr 2008.

Aufnahme der Digitalfunkausbildung in den Regelbetrieb, hier am Bei-
spiel eines als �bungsleitstelle verwendeten MTF im F III. Im Hinter-
grund ist die Mehrfachbedieneinrichtung f�r digitales und analoges
Funkger�t und Signalanlage zu erkennen. (Quelle: IdF NRW)
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sich ab dem Jahr 2009 umkehren; das Fortbildungsprogramm ist
hier derzeit mit einer Dauer bis in das Jahr 2012 veranschlagt.

INFORMATION DER FUNKTIONSTR�GER

Ein weiterer Schwerpunkt der T�tigkeit des IdF NRW liegt in der
Information von Funktionstr�gern �ber den aktuellen Sachstand;
hier wird naturgem�ß weniger eine Fortbildung angeboten, als
vielmehr tats�chlich eine in der Regel eint�gige Information von
F�hrungskr�ften ab Gruppenf�hrerebene oder von speziellen
Funktionstr�gern wie z. B. den Leitern der Ausbildung der Feuer-
wehren im Kreis bzw. der kreisfreien Stadt. Ziel ist es, die F�h-
rungskr�fte aller Hierarchieebenen f�r die neue Technik und die
Einf�hrungsplanung zu gewinnen. Die Hilfsorganisationen treffen
in ihrem Bereich �hnliche Maßnahmen. Diese Informationen wer-
den voraussichtlich mindestens bis zum Ende des Rollouts ange-
boten werden; die Anzahl und die Zielgruppen werden von Jahr zu
Jahr aktuell festgelegt. Bis zum Ende des Rollouts ist jedoch mit
einer Verringerung des Angebots nicht zu rechnen.

FORTBILDUNG IN DEN STANDARDLEHRG�NGEN/-
SEMINAREN

Die letzte Fortbildungsmaßnahme des IdF NRW in diesem Ka-
non ist die Aufnahme zun�chst einzelner Inhalte in die Regelaus-
bildung. Dies ist bereits im Jahr 2007 in verschiedenen Lauf-
bahnlehrg�ngen erfolgt und wird ab dem Jahr 2008 verst�rkt
stattfinden. Im weiteren Verlauf werden die entsprechenden ziel-
gruppengerechten Inhalte sukzessive nat�rlicher Bestandteil der
Ausbildung werden.

Die Ausbildung an den Standorten wird somit in ad�quater
Weise auf Landesebene erg�nzt und unterst�tzt. Hierzu ist selbst-
verst�ndlich eine entsprechende Einweisung der Mitarbeiter des
IdF NRWin die Grundlagen des Digitalfunks und die Handhabung
der Endger�te erforderlich. Diese wird im Jahr 2008 durchgef�hrt.

DIE HERAUSFORDERUNG MEISTERN

Mit den geplanten Maßnahmen ist eine zeitgerechte Fortbildung
und Information aller betroffenen Personenkreise im Bereich der
Feuerwehr zun�chst sichergestellt. Die Maßnahmen werden im
Bedarfsfall gegebenenfalls angepasst, um den Rollout zielge-
recht begleiten zu k�nnen.

Die Hilfsorganisationen treffen in ihrem Bereich �hnliche
Maßnahmen.

Sollte sich ein Bedarf f�r grunds�tzliche �nderungen im Be-
reich der Ausbildung ergeben, wird die UAG Ausbildung/Schu-
lung der Gruppe ARDINI diese zeitnah in das Schulungsrahmen-
konzept einarbeiten.

N�here Informationen zum Schulungsrahmenkonzept, den
zur Zeit angedachten Inhalten der Fortbildungsmaßnahmen so-
wie den aktuellen Fortbildungsangeboten des IdF NRW finden
Sie unter www.idf.nrw.de.

Hans-Peter Eser
Oberbrandrat

-------------------------------------------------------------

Verordnung �ber die Ausbildung und Pr�fung f�r die Lauf-
bahn des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes im
Lande Nordrhein-Westfalen (VAPgD-Feu)
Novellierung zum 1. Januar 2008

ZIELSETZUNG

Im M�rz 2006 wurde eine Arbeitsgruppe, bestehend aus dem
St�dtetag NRW (AGBF), dem Landesfeuerwehrverband NRW,
dem Werkfeuerwehrverband NRW, dem Institut der Feuerwehr
NRW und dem Innenministerium NRW eingerichtet, die die Ver-
ordnung �ber die Ausbildung und Pr�fung f�r die Laufbahn des
gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes im Lande Nordrhein-
Westfalen (VAPgD-Feu) �berpr�fen und einen Vorschlag zur
Neufassung unterbreiten sollte.

Die Gesch�ftsf�hrung wurde dem St�dtetag Nordrhein-Westfa-
len (AGBF) �bertragen.

Die nunmehr vorliegende Novellierung der VAPgD-Feu zielt
auf die Verbesserung der Ausbildung der Feuerwehrbeamten1 des
gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes im Land Nordrhein-
Westfalen durch eine Neuausrichtung und konsequente Fokussie-

Umsetzung des Rahmenkonzeptes am Beispiel des IdF NRW
– Kennzahlen 2008 für die Ausbildung im Digitalfunk

1.751 Lehrgangsplätze in Ausbildungs- und Informationsseminaren zum Digitalfunk

Ca. 1.370 Lehrgangsteilnehmer im Rahmen der regulären Laufbahnausbildung

Ca. 800 Seminarteilnehmer im Rahmen von regulären Seminaren wie 
z. B. S Luft oder S Bahn II

Damit insgesamt bis zu 4.000 Führungskräfte/Funktionsträger zum Thema
“Digitalfunk der BOS” geschult/informiert

Beispiel f�r Kennzahlen in der Ausbildung des Digitalfunks (Planungs-
jahr 2008).

1 Aus Gr�nden der �bersichtlichkeit und Leserlichkeit des Textes wird
in diesem Text die m�nnliche Form verwendet. Dies stellt ausdr�ck-
lich keine Diskriminierung weiblicher Feuerwehrangeh�riger dar.
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rung der Lern- und Ausbildungsinhalte auf die zentralen einsatzbe-
zogenen Anforderungen, die auf die Absolventen mit der anschlie-
ßenden �bernahme einer Funktion als Zugf�hrer, Abschnittsleiter,
Verbandsf�hrer bzw. Mitarbeiter in St�ben zukommen.

Durch die Entfrachtung von bisherigen, auf die �bernahme
von Sachbearbeitungsfunktionen vorbereitenden Lerninhalten,
die Modularisierung der Ausbildung und die weitestgehende
Harmonisierung der bislang ausgesprochen heterogenen Ausbil-
dungsg�nge f�r Laufbahnbewerber und Aufstiegsbeamte soll die
neue VAPgD-Feu den Kommunen als wesentlichen Bedarfstr�-
gern eine effektivere und wirtschaftlichere Vorbereitung ihrer
Feuerwehrbeamten auf die Kernaufgaben des gehobenen feuer-
wehrtechnischen Dienstes erm�glichen.

Die novellierte VAPgD-Feu tritt zum 1. Januar 2008 in Kraft
und ist in elektronischer Form unter www.idf.nrw.de eingestellt.

SCHLAGWORTE

Ausbildungsziel

d Qualifizierung f�r die Laufbahn des gehobenen feuerwehr-
technischen Dienstes

Ausbildungsbeamte

d sind weiterhin Brandoberinspektoranw�rter (BOIA) als
Laufbahnbewerber und ausgebildete Gruppenf�hrer des
mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes als Aufsteiger

Ausbildungsdauer

d wird f�r BOIA um sechs Monate verl�ngert (jetzt 24 Monate)
d wird f�r “Regel”-Aufsteiger um sechs Monate verk�rzt (jetzt

zw�lf Monate)
d betr�gt f�r “Alters”-Aufsteiger neun Monate (etwa wie bisher)

Ausbildungsinhalte

d Ausbildung zum Zugf�hrer
– einschließlich Vermittlung von Grundkenntnissen f�r die

Aufgabenwahrnehmung in Sachgebieten und Abteilun-
gen der Dienststelle

d Ausbildung zum Abschnittsleiter Rettungsdienst
d Ausbildung zum Verbandsf�hrer
d Ausbildung in der Stabsarbeit
d Praxisabschnitte bei Feuerwehren
d Spezielle Lehrg�nge

– Wissenschaftliche Grundlagen (nur f�r Aufsteiger)
– Organisation/Einsatzrecht/Betriebswirtschaftslehre
– Menschenf�hrung

Ausbildungsverlauf

d siehe www.idf-nrw.de

Ausbildungspl�tze

d Beginn des Vorbereitungsdienstes (f�r BOIA) ist dem IdF
NRW zu melden;
– Pl�tze in den Lehrg�ngen werden zugeteilt.

d Beginn des Einf�hrungsdienstes (f�r Aufsteiger) ist mit dem
IdF NRW abzustimmen;
– Pl�tze in den Lehrg�ngen werden nur bis zu einer maxi-

malen Lehrgangsst�rke von 24 Teilnehmern zugeteilt.

Ausbildungskosten

d Die Lehrg�nge am Institut der Feuerwehr NRW sind f�r Aus-
bildungsbeamte aus NRW kostenfrei. Die Kosten f�r das Se-
minar “Wissenschaftliche Grundlagen” tragen allerdings die
Einstellungsbeh�rden.

Ausbildungsbeginn

d zum 1. eines Quartals (Januar, April, Juli, Oktober) ab Januar
2008

d Ausnahmen:
– “Alters”-Aufsteiger erst ab Oktober 2008
– “Regel”-Aufsteiger erst ab Juli 2008

Der fr�heste Termin f�r eine Abschlusspr�fung am IdF
NRW liegt im Juni 2009. Damit ist der Beginn der Ein-
f�hrungszeit f�r Aufsteiger erst neun bzw. zw�lf Monate
vorher m�glich.

�nderungen
In den letzten neun Monaten der gemeinsamen Ausbildung lie-
gen die Laufbahnlehrg�nge und ein Praxisabschnitt bei Feuer-
wehren. Ein besonderer Fokus im neuen System liegt auf dem
Zugf�hrerlehrgang B IV, in dem nun auch realit�tsnahe Einsatz-
�bungen im Zugverband stattfinden. Zus�tzlich – ganz neu –
sind insgesamt vier Wochen separate Ausbildung in Menschen-
f�hrung. Ein weiteres vierw�chiges Modul hat Organisation,
Einsatzrecht und Betriebswirtschaftslehre zum Inhalt. Aufstei-
ger nehmen dar�ber hinaus an einem Lehrgang “Wissenschaftli-
che Grundlagen” teil. Neu ist auch die Zugf�hrer(zwischen)pr�-
fung, die von allen abzulegen ist.

Zuk�nftig wird im Rahmen der Ausbildung f�r alle Absol-
venten die Qualifikation zum Verbandsf�hrer, zur Stabsarbeit
und zum “Abschnittsleiter Rettungsdienst” im Lehrgang B V er-
reicht. Mit einer abgeschlossenen Qualifikation zum Rettungssa-
nit�ter und entsprechender Einsatzerfahrung kann anschließend
damit die Qualifikation “Organisatorischer Leiter Rettungs-
dienst” ausgesprochen werden.

22 Der Feuerwehrmann 1 – 2/2008

Schulung und Einsatz



Es wird keinen besonderen Lehrgang B IV (A) f�r “Alters”-Auf-
steiger mehr geben. F�r alle Absolventen steht am Ende die
gleichwertige Laufbahn- bzw. Aufstiegspr�fung.

Weil im Jahr 2008 die Ausbildungen nach der alten VAPgD-
Feu auslaufen, werden am IdF NRW in 2008 noch die bisherigen
Lehrg�nge B IV und B IV (A) durchgef�hrt. Die ersten Lehr-
g�nge B IV nach neuer VAPgD-Feu starten in 2009. Somit ist
der fr�heste Termin einer Abschlusspr�fung f�r alle im Juni
2009. Daraus resultiert, dass der Vorbereitungsdienst f�r BOIA
sofort ab Inkrafttreten zum Januar 2008, die Einf�hrungszeit f�r
“Regel”-Aufsteiger ab Juli 2008 und f�r “Alters”-Aufsteiger ab
Oktober 2008 zu jedem 1. des Quartals beginnen kann.

Peter Strickmann, IdF NRW

B mD (F) heißt wieder B III
Nachdem der Lehrgang F III und der Lehrgang F IV (Gruppen-
bzw. Zugf�hrer1 der Freiwilligen Feuerwehr) bereits reformiert
wurden, setzte die Arbeitsgruppe (AG), bestehend aus Vertretern
der AGBF, des LFV, des WFV und des Landes NRW unter Mode-
ration von Herrn Michael Willruth von der Bez.-Reg. M�nster
und erg�nzt durch Vertreter von ver.di und Komba, ihre Arbeit
auftragsgem�ß mit dem B mD (F) fort.

Wie bei den vorherigen Arbeiten auch wurde zun�chst der
Lehrgang inhaltlich und methodisch �berpr�ft. Bei dieser �ber-
pr�fung des B mD (F) ging die AG von folgenden Grund�berle-
gungen aus:
a) Die Qualit�t der Ausbildung darf unter der �berarbeitung

nicht leiden.
b) Im Vordergrund der Ausbildung steht die Weiterqualifizie-

rung im taktischen Bereich; die f�r diese T�tigkeit notwen-
dige Bef�higung im Bereich der sozialen Kompetenz sowohl
in psychologischer wie auch methodisch-didaktischer Hin-
sicht ist im Rahmen des Lehrgangs zu vermitteln.

c) Die taktischen Aufgaben des Gruppenf�hrers2 der Berufs-
feuerwehr bzw. der hauptberuflichen Kr�fte von Freiwilligen
Feuerwehren mit hauptamtlichen Kr�ften (f�r beide Gruppen
k�nftig: “berufliche Kr�fte”) unterscheiden sich nicht von
den taktischen Aufgaben eines Gruppenf�hrers der Freiwilli-
gen Feuerwehr; gleiches gilt f�r die Aufgaben im Ausbil-
dungs- und Menschenf�hrungsbereich.

d) Bestimmte Aspekte des ehrenamtlichen Bereichs zwingen zu
Zugest�ndnissen bzgl. der Lehrgangsdauer; hierzu geh�ren
insbesondere auch soziale Gesichtspunkte (Familie, Arbeit-
geber). Sie f�hren zu einer Aufteilung der Ausbildung in ei-

nen laufbahnrelevanten Pflichtbereich mit einer in erster Li-
nie taktischen Mindestqualifizierung (F III) und mehrere
freiwillig, ggf. auch t�tigkeitsabh�ngig zu erbringende Semi-
nare und Lehrg�nge (z. B. S �b, S Plan, F Ausbilder,
F/B ABC II). Solche Argumente greifen f�r berufliche
Kr�fte nicht, deswegen m�ssen hier die Qualifizierungsmaß-
nahmen in summa pflichtige Bestandteile einer Ausbildung
zum beruflichen Gruppenf�hrer sein. Daraus ergibt sich,
dass jeder Gruppenf�hrer des feuerwehrtechnischen Diens-
tes mindestens die Module “Menschenf�hrung”, “Einheits-
f�hrer (F�hrungsstufe A)”, “Ausbilder in der Feuerwehr”,
“F�hren im ABC-Einsatz” und “Recht” zu absolvieren hat.

e) Aus den bisher beschriebenen Argumenten ergibt sich, dass
die AG die genannten Ausbildungsinhalte/Module entspre-
chend betrachten muss. Da die Inhalte des F/B ABC II “F�h-
ren im ABC-Einsatz” auch bisher integrale Bestandteile des
B mD (F) sind, ist dieser Teil ebenfalls zu betrachten. Letzteres
hat damit automatisch Auswirkungen auf den F/B ABC II.

1. BETRACHTUNG DER MODULE3

1. Modul “Menschenf�hrung”
Die F�hrung von Menschen in der Spanne zwischen Tages-
gesch�ft und Einsatz unter Hochstress ist die vornehmste und
schwierigste Pflicht eines Gruppenf�hrers. Sie wird allen-
falls noch von dem F�llen schneller und guter taktischer Ent-
scheidungen erreicht. Dieser Erkenntnis wurde bereits bei

Vergleich
Gruppenführerausbildung

und -fortbildung der
ehrenamtlichen 

Feuerwehrkräfte in NRW*

Gruppenführerausbildung
der hauptberuflichen

Feuerwehrkräfte in NRW

F III

S Menschenführung

S Zusammenarbeit RD/POL

S Plan

S Üb

F/B Ausbilder

F/B ABC II

S Recht

Modul “Menschenführung”

 

Modul “Einheitsführer
(Führungsstufe A)” 

Modul “Ausbilder in der Feuerwehr”

Modul “Führen im ABC-Einsatz”

Modul “Recht”

B III

Vergleichender Ausblick auf die Empfehlungen der AG zur k�nftigen
Gruppenf�hrerausbildung/-fortbildung der ehren- und hauptamtlichen
Kr�fte; gleiche Farben weisen auf gleiche Inhalte hin, die Seminare
“S Menschenf�hrung”, “S Zusammenarbeit RD/POL” und “S Recht”
sind noch nicht eingef�hrt.
* Die Reihenfolge der nach dem Besuch des F III liegenden (laufbahn-

rechtlich nicht verpflichtenden) Seminare und Lehrg�nge im ehren-
amtlichen Bereich ist als fachlich-methodische Empfehlung zu verste-
hen, von der im Bedarfsfall auch abgewichen werden kann.

1 Die AG bekennt sich selbstverst�ndlich zur grundgesetzlich veran-
kerten Gleichberechtigung von Frau und Mann; zur Verbesserung
der Lesbarkeit wird in diesem Artikel trotzdem auf die gleichzeitige
Nennung der weiblichen und m�nnlichen Bezeichnung verzichtet. Wo
eine geschlechtsspezifische Bezeichnung verwendet wird, ist daher
das jeweils andere Geschlecht mit in der Betrachtung enthalten.

2 Soweit im Folgenden allein der Begriff “Gruppenf�hrer” verwendet
wird, ist immer auch der taktisch eigenst�ndig oder im Verband agie-
rende Einheitsf�hrer der F�hrungsstufe A nach FwDV 100 einer Ein-
heit mit weniger als einer Gruppenbesatzung gemeint.

3 Bei der Betrachtung der Module, insbesondere der Inhalts�bersich-
ten ist zu beachten, dass diese nicht den realen Ablauf im Rahmen
eines Stundenplanes darstellen. Verschiebungen sind in der konkre-
ten Umsetzung z. B. durch unterschiedliche Starttage m�glich.
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der letzten Reform des alten B III zum B mD (F) im Jahr
1998 Rechnung getragen und die Stundenans�tze f�r Mitar-
beiterf�hrung erh�ht sowie die entsprechenden Inhalte und
Lehrmethoden �berarbeitet.
Wesentliche Bestandteile einer solchen Ausbildung, die das
notwendige Selbstverst�ndnis einer F�hrungskraft entschei-
dend pr�gen, eine Selbstreflexion der eigenen (F�hrungs-)
Rolle und (F�hrungs-)Vorstellungen �berhaupt erst erm�gli-
chen und das Verh�ltnis zum Berufsbild im Allgemeinen und
der eigenen T�tigkeit im Besonderen definieren w�rden, wur-
den allerdings immer noch in keiner Weise ber�cksichtigt.
Andere taktisch-operativ t�tige Organisationen wie z. B. die
Polizei, das THW, in Teilen die Hilfsorganisationen und in
jedem Falle die Bundeswehr haben dies bereits vor Jahren
erkannt. Konsequenterweise sind dort entsprechende Lehrin-
halte wie z. B. F�hrungs- oder Einsatzethik unverzichtbare
Bestandteile der Aus- und Fortbildungsmaßnahmen. Dies
dient auch und gerade der Pr�vention von Einsatztraumata
und PTSD4.
Hinzu kommt, dass der Bereich des Umgangs mit Dritten,
also z. B. B�rgern oder den Angeh�rigen anderer Organisa-
tionen, gerade auch unter Hochstress bisher �berhaupt nicht
ber�cksichtigt worden ist. Gleiches gilt f�r die eigene Stress-
pr�vention und -bek�mpfung.
Dieser Erkenntnis folgend hielt es die AG f�r zwingend er-
forderlich, die o. g. Inhalte in die Ausbildung der Gruppen-
f�hrer aufzunehmen und den Stundenansatz dem Thema an-
gemessen zu erh�hen.

2. Modul “Einheitsf�hrer (F�hrungsstufe A)”
Wenn die AG von der taktischen T�tigkeit Gruppenf�hrer
spricht, ist damit im Grundsatz zun�chst die der Hierarchie-
ebene entsprechende F�hrungst�tigkeit auf einem Fahrzeug
innerhalb eines L�sch- oder R�stzuges der Feuerwehr oder
im Alleineinsatz des Fahrzeuges gemeint.
Im Rahmen dieser T�tigkeit muss der Gruppenf�hrer aber
auch in der Lage sein, zumindest tempor�r die T�tigkeit der
n�chsth�heren F�hrungsebene (Zugf�hrer) z. B. bei ver-
sp�tetem Eintreffen oder bei Ausfall wahrzunehmen. Er
muss dar�ber hinaus ausreichendes Wissen �ber die Struk-
turen einer Einsatzstelle auch in gr�ßeren oder komplexeren
Lagen haben. Nur so kann er die Ordnung von Raum, Zeit
und Kr�ften so vorbereiten, dass nachfolgende Einheiten
und h�herrangige F�hrungskr�fte den Einsatz taktisch
optimal (weiter-) entwickeln k�nnen. Die erforderlichen
Denkstrukturen und Handlungsmuster m�ssen stressresistent
verankert werden.
Obwohl diese Kenntnisse damit grunds�tzlich unabdingbar
sind, wurde aus Gr�nden der Belastung des Ehrenamtes im
F III der Schnitt bei der F�hrung einer Gruppe im Alleinein-
satz gemacht. Zus�tzlich beschr�nkte man sich auf die Um-
setzung der praktischen Anwendung des F�hrungsvorgangs
im Rahmen von 1:1-�bungen unter Weglassung des menta-
len Trainings an der Planspielplatte.

F�r eine der T�tigkeit im beruflichen Umfeld ad�quate Aus-
bildung sind die o. g. Inhalte jedoch unabdingbar, weswegen
f�r berufliche Kr�fte das Modul Einheitsf�hrer (F�hrungs-
stufe A) neben den Inhalten des F III die praktischen Anteile
des S �b und das Planspieltraining des S Plan enthalten
muss.
Zus�tzlich ist zu beachten, dass in NRW eine detaillierte Pla-
nung zur Abwehr eines Massenanfalles von Verletzten
(MANV) existiert, dessen erfolgreiche Bew�ltigung letztlich
wie jede andere gr�ßere oder komplexere Lage von den Ak-
tionen der ersten Minuten entscheidend abh�ngt. Deswegen
sind hier entsprechende rettungsdienstlich-taktische Grund-
kenntnisse sowie Kenntnisse in Zusammenarbeit mit dem
Rettungs- und Betreuungsdienst sowie der Polizei zu vermit-
teln. Bei geeigneter Auswahl der Lehrinhalte ist ein B III-
Absolvent (rettungsdienstliche Kenntnisse (mind. Rettungs-
sanit�ter) vorausgesetzt), damit er sozusagen als Nebeneffekt
auch in der Lage ist, z. B. als Fahrer eines NEF die Funktion
eines kommissarischen organisatorischen Leiters Rettungs-
dienst (OrgL RD) oder als F�hrer eines Rettungswagens
oder eines L�schfahrzeuges die Organisation und F�hrung
eines Rettungsmittelhalteplatzes zu �bernehmen, d. h. als
taktisch-operativer (nicht medizinischer!) Einheitsf�hrer
(F�hrungsstufe A) im Bereich der medizinischen Rettung t�-
tig zu werden.
Entsprechende Fortbildungsseminare sind f�r den Bereich
des Ehrenamtes wie auch f�r die Angeh�rigen der Berufsfeu-
erwehren anzubieten.

3. Modul “Ausbilder in der Feuerwehr”
Ausbildung ist F�hrungsaufgabe. Die erste F�hrungsebene
in der Hierarchie der Feuerwehr ist der Gruppenf�hrer; ihm
obliegt die Aufgabe der fach- und sachgerechten wie auch
methodisch korrekten Ausbildung sowohl in der Grund- und
Truppf�hrer- wie auch in der Standortausbildung. Daher ist
der Gruppenf�hrer entsprechend zu qualifizieren. Das Ni-
veau dieser Ausbildung f�r berufliche Kr�fte darf nicht un-
terhalb des Niveaus der FwDV 2 liegen. Die Ausbildung ist
daher entsprechend angepasst worden.

4. Modul “F�hren im ABC-Einsatz”
Nach Sichtung der Inhalte und Stundenverteilung des
B mD (F) kam die Arbeitsgruppe zu dem Schluss, dass die
bisher enthaltene ABC-Ausbildung in Dauer und Dozenten-
anteilen �berproportional zur Dauer des B mD (F) beitr�gt
und die Kapazit�ten des IdF NRW belastet. Dar�ber hinaus
war nach Auffassung der AG die derzeitige Ausrichtung der
F�hrungsausbildung im ABC-Bereich zu hinterfragen. Zum
einen wurde argumentiert, dass es sich lt. FwDV 2 um eine
Spezialistenschulung handelt, die nicht f�r eine Breitenaus-
bildung gedacht ist (siehe Schaubild in der FwDV 2, Seite
13). Zum anderen erfordere eine solche Spezialistenausbil-
dung eine st�ndige Besch�ftigung mit der Materie, um vor-
handenes Wissen mindestens zu erhalten. Andererseits
wurde vorgetragen, dass die FwDV 2 die zweiw�chige Aus-
bildung “F�hren im ABC-Einsatz” als Ausbildung f�r
Gruppenf�hrer vorsieht; eine weitergehende Ausbildung

4 PTSD = Post Traumatic Stress Disorder (Posttraumatische Belas-
tungsst�rung)
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der Zug- und Verbandsf�hrer sowie
der Fachberater der St�be sei drin-
gend erforderlich, nach FwDV 2
derzeit allerdings nicht vorgesehen.
Nach kontroverser Diskussion pl�-
diert die AG daf�r, dass die Ausbil-
dung “F�hren im ABC-Einsatz”
bzgl. der Lehrinhalte und der Zeit-
anteile der FwDV 2 anzugleichen
ist, aber nach wie vor Pflichtteil
der beruflichen Gruppenf�hreraus-
bildung bleibt.
Der entsprechende Lehrgang F/
B ABC II wird inhaltlich dem Mo-
dul “F�hren im ABC-Einsatz” an-
zugleichen sein.

5. Modul “Recht”
Ein Gruppenf�hrer, insbesondere
bei beruflichen Kr�ften, wendet
st�ndig im Tagesdienst, wie im Ein-
satzfall, rechtliche verankerte
Grunds�tze an; gerade von ihm
wird erwartet, dass er die entspre-
chenden Grundlagen beherrscht
und dar�ber hinaus rechtssicher an-
wenden kann. Hierf�r sind �ber Grundlagen hinausgehende
vertiefte Kenntnisse insb. �ber aktuelle Urteile oder Anwen-
dungsf�lle notwendig. Dies konnte auf Grund der geringen
Stundenzahl bisher nicht oder nur eingeschr�nkt vermittelt
werden. Die Einf�hrung eines entsprechenden Moduls ist da-
her notwendig geworden.

2. LEHRGANGSSTRUKTUR UND LEISTUNGS-
NACHWEIS

Die Abfolge der Module innerhalb des Lehrgangs B III folgt der
inneren Logik der T�tigkeit als Gruppenf�hrer wie auch der Sys-
tematik der FwDV 2:

Erster Teil ist die Ausbildung in Menschenf�hrung. Die dort
erworbenen Kenntnisse werden im Rahmen der darauf folgenden
allgemeinen taktischen Ausbildung, dort insbesondere w�hrend
der praktischen Anteile, angewandt und vertieft.

Nachdem w�hrend der allgemeinen taktischen Ausbildung
fachliche und pers�nliche Qualifikationenvermittelt und gefestigt
wurden, folgt die Schulung zum Ausbilder der Feuerwehr, dabei
soll unter der Voraussetzung der vorher erworbenen Kenntnisse
durch die Lehrgangsteilnehmer selbst Unterricht erteilt werden.

Den Abschluss bilden die Spezialistenausbildung zum F�h-
ren im ABC-Einsatz und die vertiefende Ausbildung im Rechts-
bereich.

Der Lehrgang wird k�nftig wieder der Nomenklatur der �bri-
gen F�hrungslehrg�nge angeglichen und B III heißen.

Die Pr�fungs- bzw. Leistungsnachweisrichtlinien im F- und
B-Bereich wurden angepasst, so dass die Pr�fungen und Leis-
tungsnachweise vergleichbarer Lehrg�nge bzw. Module unter

formalen Gesichtspunkten und im Falle der Ausbildungen “Aus-
bilder in der Feuerwehr” und “F�hren im ABC-Einsatz” auch in-
haltlich vergleichbar sind. Da vor dem Gruppenf�hrerleistungs-
nachweis des B III inhaltlich �ber den F III hinausreichende
Kenntnisse vermittelt werden, kann der Gruppenf�hrerleistungs-
nachweis im B III und die Gruppenf�hrerpr�fung im F III inhalt-
lich nicht g�nzlich gleich gesetzt werden.

Daraus erkl�rt sich auch, dass nicht bestandene Leistungs-
nachweisteile im ABC- und Methodik-/Didaktik-Bereich des
B III durch den Besuch der entsprechenden F/B-Lehrg�nge
nachgeholt werden k�nnen. F�r den Gruppenf�hrerleistungs-
nachweis und den F III kann dies so nicht gelten. Allerdings
gibt es hier im B III nun die im B mD (F) nicht vorhandene
M�glichkeit, eine zun�chst nicht ausreichende Leistung im
Gruppenf�hrerleistungsnachweis im Rahmen einer Nach�ber-

Die zuk�nftig auch f�r die Module des B III vorgesehene Unterrichtung in kleinen Lerngruppen durch
ein festes Dozententeam je B III-Modul wird in analoger Weise bereits im F III- und F IV-Lehrgang
erfolgreich praktiziert.

Mehr Info: Max B. Martin KG, Postfach 1207
76653 Philippsburg, Telefon 07256/920-0

w w w . m a x b m a r t i n . d e
E-Mail: INFO@MAXBMARTIN.DE
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pr�fung am Tag des praktischen Leistungsnachweises auszu-
gleichen.

Details zu den im B III zu absolvierenden Leistungsnachwei-
sen k�nnen unter www.idf.nrw.de nachgelesen werden.

3. ZUSAMMENFASSUNG

d Durch die Einf�hrung entsprechend thematisch gegliederter
Ausbildungsmodule wird eine Vergleichbarkeit und Zuord-
nung der F- und B-Ausbildung in der F�hrungsstufe A er-
reicht. Dies ist unter dem Aspekt der qualitativ identischen
T�tigkeit ein großer Fortschritt bzgl. der Transparenz der
Ausbildung.

d Durch die Vergleichbarkeit wird die Absolvierung nicht be-
standener Lernerfolgskontrollen in den Modulen “Ausbilder
in der Feuerwehr” und “F�hren im ABC-Einsatz” durch den
Besuch alternativer, inhaltsgleicher F/B-Lehrg�nge erm�g-
licht.
Nach Auffassung der AG hat sich das in F III und F IV ein-
gef�hrte System der Dozententeams �ußerst gut bew�hrt und
zu einer deutlichen Qualit�tssteigerung gef�hrt. Die Umset-
zung dieses Konzeptes wird durch die Neustrukturierung des
IdF NRW und die inhaltlich eindeutige Zuweisung der Mo-
dule zu den zust�ndigen Dezernaten unterst�tzt. Einer Fort-
f�hrung und Ausweitung der Arbeit mit Dozententeams steht
daher im B III bzw. den einzelnen Modulen des B III nichts
entgegen und wird von der AG ausdr�cklich als unabdingbar
f�r einen ausreichenden Lernerfolg angesehen; der Einsatz
von Gastdozenten in Spezialbereichen bleibt hiervon unbe-
r�hrt.

d Die Einf�hrung kleiner Lerngruppen, die analog im F III,
F IV und B IV bereits angewandt wird, ist ebenfalls mit Blick
auf den notwendigen Lernerfolg unverzichtbar; die FwDV 2
sieht hier auch entsprechende Gruppengr�ßen abh�ngig von
der angewandten Lehrmethode vor. Zwar entsteht dadurch
nun eine h�here Belastung insbesondere im Bereich der
Planspielr�ume, was jedoch durch die Einrichtung entspre-
chender Planspielm�glichkeiten in entsprechend ausgestatte-
ten Lehrs�len z. B. auch in der neuen �bungshalle seitens des
Landes NRW bereits kompensiert wurde.

d Die Einf�hrung von EVA5-Anteilen erh�ht die Lehr- und
Lernwirksamkeit des Unterrichts im Vergleich zum
B mD (F) erheblich; die bereits erfolgte erfolgreiche Umset-
zung dieser Methode im F III und F IV wird somit konse-
quent fortgesetzt.

d Das IdF NRW spart durch die seitens der Vertreter der Ver-
b�nde gew�nschte Aufgabe des Sportausbildungsbereichs
und die Abschaffung der Arbeitsstunden, des gesonderten
BOIA-Pr�fungsteils sowie inhaltliche �berarbeitungen (ins-
besondere im ABC-Bereich) in Summe �ber 90 UE ein. Ein
Teil dieser Einsparung wird durch notwendige Erweiterun-
gen des Angebots z. B. im Bereich “Menschenf�hrung” und
“Ausbilder der Feuerwehr” wieder aufgezehrt. Insgesamt er-

gibt sich jedoch eine Reduzierung der Lehrgangsdauer um
20 %, d. h. von zehn auf acht Wochen (Entlastung der Teil-
nehmer, entsendenden Dienststellen/Arbeitgeber und des In-
ternatsbetriebs am IdF NRW).

d Im Dozentenansatz erfolgt eine Angleichung der Methodik
an die �berarbeiteten F III und F IV. Die Einsparung im Do-
zentenbereich folgt daher nicht der Einsparung in der Anwe-
senheitsdauer, betr�gt aber immer noch ca. 7,5 %, entspre-
chend 38 Dozenten-UE6. Auf neun Lehrg�nge, d. h. das Jahr
2007 gerechnet, werden dadurch ca. 36 % eines Dozenten-
vollzeit�quivalents7 frei.

d Die dargestellten Entlastungen im Internatsbetrieb und Do-
zentenbereich konnten u. a. im B III zu einer Steigerung des
Angebotes um einen Lehrgang (entsprechend einem Plus von
ca. 11 % im Vergleich 2008 zu 2007) genutzt werden.
Die f�r den ehrenamtlichen Bereich bzw. f�r die Fortbildung
beruflicher Kr�fte noch nicht etablierten Seminare S Zusam-
menarbeit RD/POL, S Menschenf�hrung sowie S Recht wer-
den in das Seminarprogramm des IdF NRWaufzunehmen sein.

d Der Lehrgang F Ausbilder ist dem Modul “Ausbilder in der
Feuerwehr” vergleichbar und ab 2008 f�r berufliche Kr�fte,
die einen nicht bestandenen Leistungsnachweis in diesem
Modul nachholen m�ssen, ge�ffnet. Voraussichtlich ab dem
Jahr 2009 wird der Besuch des Lehrgangs generell f�r beruf-
liche Kr�fte m�glich sein.
Der Lehrgang F/B ABC II ist ab 2008 deckungsgleich mit
dem Modul “F�hren im ABC-Einsatz”.

Es bleibt zu hoffen, dass die f�r den B III erzielten Ergebnisse in
der Umsetzung die beabsichtigten positiven Wirkungen entfal-
ten. Da in Abstimmung zwischen IdF NRW, IM NRW, den be-
troffenen Interessengruppen und der AG auf eine Pilotphase ver-
zichtet wurde, werden alle Beteiligten die im Jahr 2008 zu erwar-
tenden Erkenntnisse aus der Durchf�hrung des B III aufmerksam
verfolgen, um ggf. notwendige Korrekturen m�glichst zeitnah
umzusetzen. Hierbei setzen wir im Besonderen auf die Mitwir-
kung und Unterst�tzung der entsendenden Dienststellen, vor al-
lem aber der Teilnehmer der zehn im Jahr 2008 stattfindenden
B III-Lehrg�nge.

Sollten Sie Fragen zum B III haben, k�nnen Sie sich gerne
an Reiner Dewulf (reiner.dewulf@idf.nrw.de), Hans-Peter
Eser (hans-peter.eser@idf.nrw.de), jedes andere Mitglied
der AG oder an das Institut der Feuerwehr NRW wenden
(poststelle@idf.nrw.de). Informationen zum B III finden Sie
unter www.idf.nrw.de.

Hans-Peter Eser, Reiner Dewulf, Friedrich-Ernst Martin,
Heiner L�pmeier, Hans-Joachim Donner, Dirk Schattka,

Ulrich Haschke, Michael Willruth, Stephan Boddem,
Christoph Rudolph

5 EVA = Eigenverantwortliches Arbeiten

6 UE = Unterrichtseinheit; entspricht 45 Minuten
7 Ein Dozentenvollzeit�quivalent ist ein Hilfsmittel der Lehrgangspla-

nung und Ressourcenverwaltung. Es beschreibt die Anzahl der Un-
terrichtseinheiten, die ein in Vollzeit besch�ftigter Dozent am IdF
NRW pro Jahr im Grundsatz leisten muss.
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Blickpunkt Sicherheit

Fusion: Gute Arbeit wird fortgef�hrt und ausgebaut
Die gesetzliche Unfallversicherung be-
findet sich bundesweit im Wandel. Die
Zahl der Tr�ger der Unfallversiche-
rung soll nach Willen des Bundes und
der L�nder reduziert werden. Pro
Land soll es ab dem Jahr 2010 nur
noch einen Unfallversicherungstr�ger
der �ffentlichen Hand geben. Aus die-
sem Grund fusionierte die Feuerwehr-
Unfallkasse NRW zum 1. Januar 2008
mit der Landesunfallkasse NRW, dem
Rheinischen Gemeindeunfallversiche-
rungsverband (GUVV) sowie dem
GUVV Westfalen-Lippe zur Unfall-
kasse Nordrhein-Westfalen.

Die neue Unfallkasse NRW m�chte die
bisherige gute Arbeit der Fusionspartner
fortf�hren und den Service f�r Versi-
cherte und Mitgliedsunternehmen weiter
ausbauen.

Die neue Unfallkasse gliedert sich in
eine Zentrale sowie in die Regionaldi-
rektionen Rheinland und Westfalen-
Lippe. Die Zentrale wird ab April 2008
an der St.-Franziskus-Straße, D�ssel-
dorf, zu erreichen sein. Die Regionaldi-
rektion Rheinland verbleibt bis April
2008 noch in den bisherigen Standorten
Provinzialplatz 1, Ulenbergstraße 1 so-
wie Heyestraße 99 in D�sseldorf. Die
Regionaldirektion Westfalen-Lippe sitzt
an der Salzmannstraße 156 in M�nster
und hat noch Regionalteams in M�nster,
Dortmund und G�tersloh.

Die Gesch�ftsf�hrung der Unfallkasse
NRW setzt sich aus den vier Gesch�fts-
f�hrern der Fusionspartner zusammen.
So wird der Gesch�ftsf�hrer der ehema-
ligen Feuerwehr-Unfallkasse NRW, Jo-
hannes Pl�nes, auch als Mitglied der Ge-
sch�ftsf�hrung f�r die Feuerwehren in
NRW zust�ndig sein. Weiter wurde ein
eigenes Dezernat Feuerwehr eingerich-
tet, welches vom Leiter der ehemaligen
Pr�ventionsabteilung der FUK NRW,
Martin Bach, geleitet wird.

An den Leistungen im Bereich der Pr�-
vention, der Rehabilitation und Ent-
sch�digung wird sich nichts �ndern.
Speziell die Mehrleistungen f�r die
Angeh�rigen der Freiwilligen Feuer-
wehren bleiben erhalten. Die speziellen
Belange der Feuerwehren in NRW wer-
den auch in den Gremien der Selbstver-
waltung der Unfallkasse Nordrhein-
Westfalen ber�cksichtigt. Sowohl der
bisherige Vorstand als auch die Vertre-
terversammlung gehen in den neuen
Vorstand und die neue Vertreterver-
sammlung �ber. Außerdem wird es ei-
nen eigenen Ausschuss Feuerwehr ge-
ben.

Und so erreichen Sie uns:
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen
Regionaldirektion Rheinland
Postfach 12 03 62, 40603 D�sseldorf
Besucheranschrift
bis voraussichtlich April 2008:
Unfallkasse NRW,
Regionaldirektion Rheinland,
Gesch�ftsbereich Feuerwehren,
Provinzialplatz 1, 40591 D�sseldorf
Auf der neuen Homepage der Unfallkasse
NRW unter der Adresse:
www.unfallkasse-nrw.de gibt es im Be-
reich „Aufgaben/Leistungen“ ein eigenes
Feuerwehr-Portal (Web Code 40).

Anke Wendt

Sie lenken seit Beginn des Jahres 2008 die Geschicke der neuen Unfallkasse Nordrhein-Westfalen
(von links nach rechts): Johannes Pl�nes, Manfred Lieske, Josef Micha und Gabriele Pappai in der
hauptamtlichen Gesch�ftsf�hrung sowie die Vorstandsvorsitzenden Bernd Pieper (alternierend)
und Lothar Szych in der ehrenamtlichen Selbstverwaltung. Foto: Unfallkasse NRW

Heinz-Dieter Klink folgt auf Dieter Kurka

Dieter Kurka schied zum 31. Dezember
2007 aus seinem Amt als Vorstandsvor-
sitzender der damaligen Feuerwehr-Un-
fallkasse NRW (FUK NRW) aus. Der
Vorstand der FUK NRW w�hlte Heinz-
Dieter Klink aus Gelsenkirchen zum
neuen Vorsitzenden. Klink wird k�nftig
sowohl im Vorstand als auch im Haupt-
ausschuss des Vorstandes der neuen Un-
fallkasse NRW t�tig sein. Kurka erhielt
als W�rdigung f�r sein langj�hriges
und intensives Engagement f�r die Frei-

willigen Feuerwehren in NRW die Eh-
rennadel des Landesfeuerwehrverban-
des NRW in Silber.

Walter Jonas
(rechts), Pr�si-
dent des Lan-
desfeuerwehr-
verbandes
NRW, w�rdigte
das Engage-
mentvonDieter
Kurka (links).
Foto: Unfall-
kasse NRW
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Atemschutzeinsatz: Lehren aus t�dlichem Unfall ziehen

Reicht die k�rperliche Fitness aus, wie
ist die pers�nliche Tagesform, ist die
Situation ausreichend und mit der ent-
sprechenden Ausr�stung trainiert
worden? Gr�nde, warum eine eigent-
lich schon gekl�rte Situation dennoch
eskalieren kann, zeigt das Beispiel aus
Ibbenb�ren. Hier war ein erfahrener
Feuerwehrangeh�riger w�hrend eines
Atemschutzeinsatzes ums Leben ge-
kommen. Die damalige Feuerwehr-
Unfallkasse NRW (seit 1. Januar 2008
zur Unfallkasse Nordrhein-Westfalen
fusioniert) hat den Unfall entsch�digt.
Er wurde zudem detailliert unter-
sucht. Die folgenden Ausf�hrungen
fassen das Wichtigste zusammen:

Am 12. Mai 2006 kam bei einem Brand
in Ibbenb�ren ein Feuerwehrangeh�riger
ums Leben. Das sp�tere Opfer ging zu-
n�chst als Truppmann eines aus zwei
Feuerwehrm�nnern bestehenden Atem-
schutztrupps unter Vornahme eines C-
Rohres zur Sicherung eines Brandab-
schnittes vor. Auftrag des Trupps war
die Sicherung eines aus “betrieblichen
Gr�nden” offen stehenden Brandschutz-
tores, um eine weitere Brandausbreitung
zu verhindern. Der Trupp wurde zur Ab-
l�sung von der Atemschutz�berwachung
zur�ckgerufen. Beide Trupps trafen sich
zur �bergabe, der abl�sende Trupp ging
weiter vor und der abgel�ste Trupp trat
den R�ckweg an. Bei dem f�r den Ein-
satzbereich zust�ndigen Einheitsf�hrer
kam jedoch nur der Truppf�hrer an. Da-
raufhin wurde die Notfallmeldung “MAY-
DAY” abgesetzt und die Suche nach dem
vermissten Feuerwehrangeh�rigen ein-
geleitet. Nach etwa 45 Minuten konnte
der Feuerwehrmann nur noch leblos in
der eigentlichen Brandstelle – in einigen
Metern Entfernung vom zu sichernden
Brandschutztor entfernt – aufgefunden
werden. Jede medizinische Hilfe kam zu
sp�t. Der Get�tete war ein aktiver und er-
fahrener 32-j�hriger Unterbrandmeister,
der seine Feuerwehrlaufbahn schon in
der Jugendfeuerwehr begonnen hatte.
Aufgrund dieses t�dlichen Unfalles
wurde eine Untersuchungskommission
eingesetzt, der auch ein Mitarbeiter der

Pr�ventionsabteilung der damaligen
Feuerwehr-Unfallkasse NRW angeh�rte.
Aufgabe der Untersuchungskommission
war die m�glichst l�ckenlose Rekon-
struktion der Einsatzabl�ufe, die zu dem
Ungl�cksfall f�hrten. Ebenso sollen tak-
tische Fragen bewertet und gepr�ft wer-
den:

d H�tte der Unfall durch andere Takti-
ken, Ausbildung oder technische
Ausstattung vermieden werden k�n-
nen?

d Welche Konsequenzen sind daraus
f�r die Zukunft zu ziehen?

d Wahrscheinliches Geschehen w�h-
rend des Unfallzeitraumes.

Wie es letztendlich zu diesem Unfall
kommen konnte, wird sich definitiv nie
kl�ren lassen. Weder die Ermittlungen
der Polizei, noch die Untersuchungen
des mit der Brandursachenermittlung be-
auftragten Sachverst�ndigen konnten
hierauf eine ausreichende Antwort ge-
ben. Der Sachverst�ndige vermutet ei-
nen Verlust der Orientierung beim get�-
teten Feuerwehrmann. Die Sichtung der
Ermittlungsakten und die Befragung der

drei Feuerwehrm�nner (Truppf�hrer und
abl�sender Trupp) durch den Leiter der
Feuerwehr in Begleitung des Feuerwehr-
seelsorgers ergaben keine eindeutigen
Ergebnisse. Die Aussagen der drei Feu-
erwehrm�nner �ber den Treffpunkt und
den genauen Einsatzort des Trupps sind
voneinander abweichend und lassen
keine klaren Aussagen zu. Auch der
Ortstermin brachte keine �bereinstim-
mung. F�r die Untersuchungskommis-
sion ergibt sich folgendes wahrscheinli-
ches Szenario:

Der 12. Mai war ein sommerlich war-
mer Tag, zu Einsatzbeginn herrschten
noch Temperaturen um die 20 Grad
Celsius. Der Feuerwehrangeh�rige war
aus der Nachtschicht gekommen, hatte
tags�ber an seinem Haus gearbeitet
(Renovierungsarbeiten) und am Nach-
mittag seinem Bruder bei den Vorberei-
tungen zu dessen 30.-Geburtstags-Feier
geholfen.

Der Trupp war weiter in die brennende
Lagerhalle vorgegangen als vorgegeben.
Vermutlich war der Durchgang vom Pro-
duktionsbereich zum Lager von ihm am

Der Gruppenf�hrer wird durch den Angriffstrupp �ber die vor Ort vorgefundene Lage infor-
miert. Beispielfoto: Unfallkasse NRW
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Brandgeschehen nicht wahrgenommen
wurden.

Der verungl�ckte Feuerwehrangeh�rige
befand sich w�hrend der Einsatzzeit
nicht st�ndig in kniender oder hockender
Stellung, sondern stand auch �fters, was
eine deutlich h�here thermische Belas-
tung bedeutet und eine schnellere De-
hydrierung zur Folge hat.

Der vermeintliche Treffpunkt des abzu-
l�senden und des abl�senden Trupps lag
nicht in dem der Lagerhalle vorgelager-
ten Raum, sondern in der brennen-
den Lagerhalle. Vermutlich wurde der
Durchgang vom Produktions- zum La-
gerbereich auch vom abl�senden Trupp
nicht wahrgenommen.

Da sich die mitgef�hrte Sicherungsleine
verklemmt hatte, l�sten sich beide Mit-

glieder des abl�senden Trupps davon
und gingen am Schlauch zur�ck.

Der Truppf�hrer ging nach dem gemein-
sam begonnenen R�ckzug davon aus,
dass sein Kamerad ihm dicht folgte,
man kannte sich jahrelang, hatte diverse
Eins�tze zusammen gefahren und war
befreundet. K�rperkontakt w�hrend des
R�ckzuges bestand nicht.

Die Obduktion ergab einen Kohlen-
stoffmonoxidgehalt im Herzblut von
circa 16 Prozent und einen Blutalkohol-
wert von etwas �ber einem Promille.
Als Todesursache wird Tod durch Ver-
brennen in Verbindung mit geringer
Brandgasintoxikation angegeben. Der
Brandursachenermittler konnte nicht
feststellen, ob die Atemschutzmaske
zum Zeitpunkt der Brandeinwirkung
noch angelegt war.

Die Untersuchungskommission hat fol-
gende Schlussfolgerungen zum Un-
gl�cksverlauf gemacht:

In Anbetracht der Vorbedingungen w�h-
rend des Tages, der k�rperlichen und
thermischen Belastungen und der Ob-
duktionsergebnisse geht die Untersu-
chungskommission davon aus, dass der
t�dlich verungl�ckte Feuerwehrangeh�-

rige wegen einer Dehydrie-
rung w�hrend des R�ckzu-
ges die Orientierung verlo-
ren hat und er, statt seinem
Truppf�hrer zu folgen, in
die brennende Halle gera-
ten beziehungsweise darin
geblieben ist. Dazu beitra-
gen haben kann nach An-
sicht der Untersuchungs-
kommission der R�ckzug
am Schlauch entlang. Die-
ser f�hrte nicht geradlinig
in den sicheren Bereich,
sondern lag in einer großen
Schlaufe. Es ist anzuneh-
men, dass der Feuerwehr-
angeh�rige an dieser
Schlaufe den Kontakt zu
seinem Truppf�hrer und
zum Schlauch verloren hat
und daraufhin die falsche
Richtung eingeschlagen
hat, was ihn nicht in den si-
cheren Bereich jenseits der
Trennwand, sondern in die
Brandstelle zur�ck f�hrte,
die von den Einsatzkr�ften
wegen der Brandintensit�t
noch nicht betreten werden
sollte. So l�sst sich auch er-
kl�ren, warum der zur�ck-
gerufene abl�sende Trupp

dem verungl�ckten Feuerwehrangeh�ri-
gen nicht mehr begegnet ist und die
Suchtrupps ihn nicht sofort entdecken
konnten. Das Notsignal des Totmann-
warners ist im Normalfall zwar deutlich
zu h�ren, jedoch bei Bedeckung mit
Kleidung nur noch bedingt wahrnehm-
bar (Ergebnis des Sachverst�ndigen).
Sofern der Totmannwarner aufgrund der
thermischen Belastung funktioniert hat,
konnte dessen Signal wahrscheinlich we-

Fortsetzung: Atemschutzeinsatz – Lehren aus t�dlichem Unfall ziehen

Bei Einsatz und �bung ist immer eine Atemschutz�berwachung notwendig. Beispielfoto: Unfallkasse NRW
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gen der Abdeckung
durch den darauf lie-
genden K�rper und
der Ger�usche an
der Brandstelle durch
die Suchtrupps nicht
wahrgenommen wer-
den.

Vor jedem Atem-
schutzeinsatz sollte je-
des Feuerwehrmit-
glied f�r sich einen
“Gesundheitscheck”
durchf�hren, das heißt
objektiv �berlegen, ob
es sich zu dem Zeit-
punkt gesundheitlich
und k�rperlich zu dem
Einsatz in der Lage
sieht. In den Check
m�ssen dann auch die bisherigen beruf-
lichen und privaten Aktivit�ten des Ta-
ges einfließen. Der Gruppenf�hrer sollte
den Check abfragen und den Feuerwehr-
angeh�rigen nicht einsetzen, wenn er
eine unbefriedigende Antwort erh�lt
oder sich das Feuerwehrmitglied seiner

Meinung nach augenscheinlich nicht in
der Lage befindet, einen Atemschutzein-
satz durchf�hren zu k�nnen.

Um bisherige oder w�hrend des Einsat-
zes auftretende Wasserverluste auszu-
gleichen, m�ssen auf allen L�schfahr-

zeugen ausreichend geeig-
nete Getr�nke (stilles
Wasser, isotonische Ge-
tr�nke) vorgehalten wer-
den. Vor dem Atemschutz-
einsatz ist ausreichend –
mindestens 0,5 Liter – zu
trinken, und auch nach
dem Einsatz muss wieder
ausreichend Fl�ssigkeit zu-
gef�hrt werden. Der Unter-
suchungskommission ist
aber durchaus bewusst,
dass es nur schwer m�glich
ist, 365 Tage im Jahr eine
k�rperlich voll taugliche
Freiwillige Feuerwehr zu
unterhalten. Dies ist nicht
negativ gegen�ber der Frei-
willigen Feuerwehr zu se-
hen, sondern als objektive

Betrachtung der allgemeinen �ußeren
Umst�nde (allzeit m�gliche Alarmie-
rung aus allen Lebenslagen heraus). Der
beim verunfallten Feuerwehrmann fest-
gestellte Alkoholspiegel stellt nur ein
Glied in der Kette von Umst�nden dar,
wie auch starke k�rperliche Belastung
vor dem Einsatz, hoher Fl�ssigkeitsver-
lust durch W�rmeeinwirkung und/oder
physische und psychische Belastungen,
die schließlich zum Unfall gef�hrt haben
k�nnten. Darum muss jeder objektiv f�r
sich pr�fen, ob er unter den gegebenen
Umst�nden in den Atemschutzeinsatz
gehen kann. Der Unfall in Ibbenb�ren
macht auch deutlich, wie wichtig der
K�rperkontakt w�hrend eines Atem-
schutzeinsatzes ist; selbst wenn die Ge-
fahrensituation – wie im vorliegenden
Fall – schon gekl�rt und vor�ber zu sein
scheint.

Stephan Burkhardt

Die Fotos zeigen jeweils nur beispiel-
hafte Szenen einer Atemschutz�bung
und nicht das konkrete Unfallgesche-
hen in Ibbenb�ren.

Fortsetzung: Atemschutzeinsatz – Lehren aus t�dlichem Unfall ziehen

�bungen sollten so realit�tsnah wie m�glich durchgef�hrt werden.
Beispielfoto: Unfallkasse NRW

In diesem Zusammenhang soll hier noch einmal auf die Voraussetzungen einge-
gangen werden, die bei einem Atemschutzger�tetr�gereinsatz im Feuerwehrdienst
nach den Vorschriften erf�llt sein m�ssen:

Atemschutzger�tetr�ger m�ssen j�hrlich mindestens:

d Eine Belastungs�bung in einer Atemschutz�bungsanlage und
d eine Einsatz�bung innerhalb einer taktischen Einheit unter Atemschutz durch-

f�hren. Die Einsatz�bung kann bei Einsatzkr�ften entfallen, die in entspre-
chender Art und Umfang unter Atemschutz im Einsatz waren.

d Wer die erforderlichen �bungen nicht innerhalb von zw�lf Monaten ableistet,
darf grunds�tzlich bis zum Absolvieren der vorgeschriebenen �bungen nicht
mehr die Funktion eines Atemschutzger�tetr�gers wahrnehmen.

d Dar�ber hinaus m�ssen Unterweisungen �ber den Atemschutz in die allgemei-
nen Ausbildungspl�ne aufgenommen sein und mindestens einmal j�hrlich
durchgef�hrt werden.

d Bei jedem Atemschutzeinsatz mit Isolierger�ten und bei jeder �bung mit Iso-
lierger�ten muss grunds�tzlich eine Atemschutz�berwachung durchgef�hrt
werden.

d Jede Einsatzkraft muss einen pers�nlichen Atemschutznachweis f�hren; der
Atemschutznachweis kann auch zentral gef�hrt werden. In ihm werden die Un-
tersuchungstermine nach G 26, absolvierte Aus- und Fortbildung, und die Un-
terweisungen sowie Eins�tze unter Atemschutz dokumentiert. Der Leiter der
Feuerwehr oder eine beauftragte Person best�tigt die Richtigkeit der Angaben.
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Recht und Gesetz

§ Widerspruchsverfahren entbehrlich und
auch unzul�ssig

Durch das zweite Gesetz zum B�rokratieabbau ist f�r einen er-
heblichen Bereich des Landesrechts das Widerspruchsverfahren
vor Erhebung einer Anfechtungs- oder einer Verpflichtungsklage
nicht mehr erforderlich (vgl. DER FEUERWEHRMANN 2007,
289).

F�r Betroffene, aber auch f�r die Verwaltungen, stellt sich
damit die Frage, ob das Widerspruchsverfahren unabh�ngig von
seiner Notwendigkeit noch zul�ssig ist. Denn in vielen F�llen
macht ein Widerspruchsverfahren weiterhin Sinn. Es er�ffnet
der Verwaltung die M�glichkeit zur schnellen und damit unb�ro-
kratischen Selbstkorrektur. Es verhilft somit den Betroffenen un-
ter Umst�nden schneller und mit weniger Aufwand zu ihrem
Recht und f�hrt zu einer Selbstkontrolle der Verwaltung. Das
Widerspruchsverfahren ist dabei ein reines Verwaltungsverfah-
ren, aber auch Sachentscheidungsvoraussetzung f�r die Anfech-
tungs- und Verpflichtungsklage vor dem Verwaltungsgericht.

Das Widerspruchsverfahren als Voraussetzung f�r Anfech-
tungs- und Verpflichtungsklage ist in § 68 VwGO (Verwaltungs-
gerichtsordnung) geregelt. Die Vorschrift lautet wie folgt:

§ 68 VwGO Widerspruchsverfahren
(1) Vor Erhebung der Anfechtungsklage sind Rechtm�ßigkeit
und Zweckm�ßigkeit des Verwaltungsakts in einem Vorver-
fahren nachzupr�fen. Einer solchen Nachpr�fung bedarf
es nicht, wenn ein Gesetz dies bestimmt oder wenn
1. der Verwaltungsakt von einer obersten Bundesbeh�rde

oder von einer obersten Landesbeh�rde erlassen worden
ist, außer wenn ein Gesetz die Nachpr�fung vorschreibt,
oder

2. der Abhilfebescheid oder der Widerspruchsbescheid erst-
malig eine Beschwer enth�lt.

(2) F�r die Verpflichtungsklage gilt Absatz 1 entsprechend,
wenn der Antrag auf Vornahme des Verwaltungsakts abge-
lehnt worden ist.

F�r das Land Nordrhein-Westfalen wird die VwGO durch das
Ausf�hrungsgesetz zur Verwaltungsgerichtsordnung konkreti-
siert. In § 6 AGVwGO (NRW) ist jetzt die durch das zweite Ge-
setz zum B�rokratieabbau eingef�hrte gesetzliche Ausnahme
vom Vorverfahren im Sinne des § 68 Abs. 1 S. 2 VwGO gere-
gelt:

§ 6 AGVwGO (NRW)
(1) Vor Erhebung einer Anfechtungsklage bedarf es einer
Nachpr�fung in einem Vorverfahren abweichend von § 68
Abs. 1 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung nicht, wenn
der Verwaltungsakt w�hrend des Zeitraums vom 1. November
2007 bis zum 31. Oktober 2012 bekannt gegeben worden ist.

Vor Erhebung einer Verpflichtungsklage bedarf es einer
Nachpr�fung in einem Vorverfahren abweichend von § 68
Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung nicht, wenn die Ab-
lehnung der Vornahme des Verwaltungsaktes innerhalb des
in Satz 1 bezeichneten Zeitraumes bekannt gegeben worden
ist.
Abs. 2–4 (vom Abdruck abgesehen – Ausnahmen von Abs. 1)

Der Wortlaut der Vorschrift, dass es eines Vorverfahrens nicht
bedarf, verf�hrt zu der Annahme, dass ein Widerspruch zwar
nicht als Klagevoraussetzung erforderlich, dennoch aber weiter
zul�ssig ist. Dies ist jedoch nicht der Fall. Soweit es eines Wider-
spruchsverfahrens nicht bedarf, ist es auch nicht zul�ssig1. Der
Betroffene ist damit gezwungen, innerhalb der Klagefrist von ei-
nem Monat2 Klage beim Verwaltungsgericht zu erheben.

Unabh�ngig von einem solchen Rechtsmittel kann es aber
nach wie vor kosteng�nstiger und auch viel schneller sein,
wenn sich der Betroffene mit einer Gegenvorstellung an die Ver-
waltung wendet. Allerdings ist dabei zu beachten, dass die Kla-
gefrist hierdurch nicht gehemmt wird. Wird also lediglich eine
Gegenvorstellung an die Verwaltung geschickt, so droht die Ge-
fahr, dass der Verwaltungsakt unanfechtbar wird, wenn nicht in-
nerhalb einen Monats nach Zustellung Anfechtungs- bzw. Ver-
pflichtungsklage erhoben wird.

Mit der Gegenvorstellung wird aber der Verwaltung die M�g-
lichkeit er�ffnet, den Verwaltungsakt aufzuheben oder auch im
Sinne des Betroffenen abzu�ndern. Damit hat eine Gegenvorstel-
lung auch f�r die Verwaltung Vorteile. Tats�chlich fehlerhafte
(rechtswidrige oder unzweckm�ßige) Verwaltungsakte k�nnen
sofort weitgehend kostenneutral korrigiert werden. Nat�rlich
kann die Verwaltung bei einer unbegr�ndeten Gegenvorstellung
den Verwaltungsakt auch unver�ndert aufrechterhalten.

1 Kopp/Schenke, Verwaltungsgerichtsordnung, § 68 Rdnr. 16, Schoch/
Schmidt-Aßmann/Pietzner, Verwaltungsgerichtsordnung, 14. Erg�n-
zungslieferung 2007, § 68 Rdnr. 11 – v�lliger Ausschluss des Wider-
spruchsverfahrens.

2 § 74 VwGO Klagefrist
(1) Die Anfechtungsklage muss innerhalb eines Monats nach Zustel-
lung des Widerspruchsbescheids erhoben werden. Ist nach § 68 ein
Widerspruchsbescheid nicht erforderlich, so muss die Klage inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe des Verwaltungsakts erhoben
werden.
(2) F�r die Verpflichtungsklage gilt Absatz 1 entsprechend, wenn der
Antrag auf Vornahme des Verwaltungsakts abgelehnt worden ist.
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Um mit dem Wegfall des Widerspruchsverfahrens unn�tigen
Klagen zu entgehen, empfiehlt sich neben der erforderlichen
Rechtsbehelfsbelehrung ein Hinweis auf die M�glichkeit einer
Gegenvorstellung. Diese k�nnte so aussehen:

Muster einer Gegenvorstellung
„Gegen diesen Bescheid k�nnen Sie innerhalb einer Frist von
einem Monat nach Zustellung Klage vor dem Verwaltungsge-
richt (z. B. Arnsberg) erheben. Die Klage ist schriftlich oder
zur Niederschrift der Gesch�ftsstelle des Verwaltungsgerichts
zu erheben. Falls die Frist durch das Verschulden eines von

Ihnen Bevollm�chtigten vers�umt werden sollte, w�rde des-
sen Verschulden Ihnen zugerechnet werden.
Unabh�ngig von der Klage k�nnen Sie sich mit Einw�nden
gegen die Richtigkeit des Bescheides nochmals an Ihre
(z. B.) Stadt wenden, die dann die gesamte Sach- und Rechts-
lage noch einmal �berpr�fen wird. Sie werden allerdings dar-
auf hingewiesen, dass eine Gegenvorstellung die Frist f�r eine
Klageerhebung nicht unterbricht.“

Ralf Fischer

FSHG ge�ndert

§ Neue Kostenregelung bei �lspurbeseitigung

Durch Gesetz vom 11. Dezember 2007 (GV. NRW 2007 S. 662)
hat der Landtag NRW das Gesetz �ber den Feuerschutz und die
Hilfeleistung in zwei Paragrafen ge�ndert. Darauf ist in “Der
Feuerwehrmann” 2007 Seite 326 bereits kurz hingewiesen wor-
den. Zum einen ist die Kostenersatzregelung in § 41 FSHG (un-
ten 1) ge�ndert und zum anderen die Regelung in § 37 FSHG der
neuen Beh�rdenstruktur (unten 2) angepasst worden.

1. �NDERUNG DER KOSTENREGELUNG
DES § 41 FSHG

In § 41 Absatz 2 ist folgender Satz angef�gt worden:

Besteht neben der Pflicht der Feuerwehr zur Hilfeleistung die
Pflicht einer anderen Beh�rde oder Einrichtung zur Scha-
densverh�tung und Schadensbek�mpfung, so sind der Ge-
meinde die Kosten f�r den Feuerwehreinsatz vom Rechtstr�-
ger der anderen Beh�rde oder Einrichtung zu erstatten, sofern
ein Kostenersatz nach Satz 1 nicht m�glich ist.

Damit ist die – kostenrechtliche – Konsequenz aus der Rechtspre-
chung des OVG NRW zur origin�ren Zust�ndigkeit der Feuerweh-
ren f�r �lspuren (vgl. dazu Fischer in “Der Feuerwehrmann” 2007
Seite 62 und 287) gezogen worden. Wenn der an sich zust�ndige
Tr�ger der Straßenbaulast nicht erreichbar ist, muss die Feuerwehr
in eigener Zust�ndigkeit t�tig werden. Der Gesetzgeber hat nun-
mehr f�r die F�lle, in denen ein Kostenersatz nach § 41 Absatz 2
Satz 1 nicht m�glich ist (der Fahrzeughalter ist zum Beispiel nicht
bekannt) den Gemeinden eine Kostenersatzm�glichkeit des ver-
kehrssicherungspflichtigen Straßenbaulasttr�gers erm�glicht.

1.1 Voraussetzung f�r die neue Kostenersatzregelung ist zu-
n�chst, dass eine Pflichtigkeit einer anderen Beh�rde oder Ein-

richtung neben der Pflicht der Feuerwehr zum T�tigwerden ge-
geben ist.

Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Feuerwehr f�r
den an sich zust�ndigen Tr�ger der Straßenbaulast (z. B. Kreis,
Land, Bund) t�tig geworden ist und ersatzf�hige Kosten f�r die-
sen Einsatz entstanden sind. Die Gemeinde als Tr�ger der Feuer-
wehr soll auf diesen Kosten nicht sitzen bleiben.

Die Pflichtigkeit einer anderen Beh�rde oder Einrichtung
kann sich auch aus anderen rechtlichen Gesichtspunkten erge-
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vom 22. Dezember 2007

PELKUM – Der Anbau eines Gartenhauses brannte gestern 
Vormittag an der Großen Werlstraße vollständig nieder. Zwei 
weitere Holzschuppen, ein kleiner Bauwagen und ein Wohnwa-
gen wurden durch das Feuer beschädigt. Ein 67-jähriger Mann 
verletzte sich bei dem Versuch, einen größeren Rasenmäher 
aus dem brennenden Schuppen zu bergen. Er wurde zur 
Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Die Flammen 
wurden von der Berufsfeuerwehr und den Freiwilligen 
Feuerwehren aus Pelkum und Herringen schnell unter Kontrolle 
gebracht. Das Feuer entstand nach Polizeiangaben vermutlich, 
weil Flammen aus einem Räucherofen auf das Gebäude 
übergriffen. Der Sachschaden wird auf 5 000 Euro geschätzt.

Brandursache: Räucherofen
An der Großen Werlstraße brennt der Anbau eines Garten-
hauses nieder
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ben. Die neu geschaffene Regelung ist nicht auf die F�lle der an
sich zust�ndigen Straßenbaulasttr�ger beschr�nkt.

1.2 Weitere Voraussetzung f�r einen Kostenersatzanspruch
der Gemeinde nach dieser neuen Regelung ist, dass ein Kosten-
ersatz nach den bisherigen Ziffern 1 bis 8 des Satzes 1 nicht
m�glich ist. Ist z. B. der Halter des Fahrzeugs bekannt, das eine
�lspur verursacht hat, so muss die Gemeinde ihn zun�chst nach
Ziffer 3 des Satzes 1 in Anspruch nehmen. Nur wenn keine
rechtliche M�glichkeit nach Satz 1 gegeben ist, dann greift die
subsidi�re Regelung des Satzes 2 ein.

Von dieser Regelung werden nicht die F�lle umfasst, in de-
nen aus tats�chlichen Gr�nden ein Kostenersatzanspruch der Ge-
meinde nicht realisiert werden kann. Wenn z. B. der an sich Kos-
tenersatzpflichtige zahlungsunf�hig ist, greift die subsidi�re Zu-
st�ndigkeit nicht ein.

1.3 Der Kostenersatz in solchen F�llen unterscheidet sich in
den Kostenpositionen nicht von den allgemeinen Regelungen
(vgl. dazu Schneider, Kommentar zum FSHG, Anm. 6.2 und
17.3 zu § 41 FSHG). Insoweit gelten auch gegen�ber der anderen
Beh�rde oder der anderen Institution keine Besonderheiten.

Erforderlich ist aber, dass dieser Kostenerstattungsanspruch
in der nach Absatz 3 des § 41 notwendigen Kostensatzung aus-
dr�cklich auch aufgef�hrt wird. Insoweit d�rften die bisherigen
gemeindlichen Satzungen zu erg�nzen sein.

1.4 Kostenpflichtig f�r diesen Erstattungsanspruch ist die an-
dere Beh�rde oder Institution, f�r die die Feuerwehr t�tig gewor-
den ist.

2. �NDERUNG DES § 37 FSHG

Weiterhin ist der § 37 Absatz 1 Satz 1 FSHG wie folgt ge�ndert
worden:

Beh�rden und Einrichtungen mit den Aufgabenbereichen
Umwelt-, Immissions- und Arbeitsschutz, Bauaufsichtsbeh�r-
den, Forstbeh�rden und Wasserbeh�rden �bermitteln den Ge-
meinden und Kreisen die zur Erf�llung ihrer Aufgaben nach
diesem Gesetz erforderlichen Daten.

Mit dieser Klarstellung hat der Gesetzgeber die Konsequenzen aus
der Straffung der Beh�rdenstruktur zum 1. Januar 2007 (vgl. dazu
Schneider in “Der Feuerwehrmann” 2007 Seite 65) gezogen. Eine
materiell rechtliche �nderung ist damit nicht eingetreten.

Dr. h. c. Klaus Schneider

-------------------------------------------------------------

Aus der Normenarbeit

Schutz f�r Feuerwehrleute
Europ�ische Norm DIN EN 1486 zur Schutzausr�stung von Feuerwehrkr�ften neu
�berarbeitet

Die pers�nliche Schutzausr�stung von Feuerwehrkr�ften stellt
allerh�chste Anforderungen an Material und Verarbeitung.
Dies gilt erst recht f�r die Brandbek�mpfung in besonderen
F�llen, wenn große Mengen an Strahlungshitze auftreten,
zum Beispiel bei Br�nden von Raffinerien, Tanklagern, Flug-
zeugen oder Munitionsdepots. Die im Januar erschienene neu
�berarbeitete Europ�ische Norm DIN EN 1486 legt Anforde-
rungen an reflektierende Schutzkleidung fest, die f�r solche
besonders intensive und kurzzeitige Brandbek�mpfung geeig-
net ist.

Reflektierende Kleidung kann auch bei extremen Eins�tzen
einen ausreichenden Schutz vor Strahlungshitze bieten, da sie
W�rmestrahlung reflektiert. So fordert die Norm unter anderem,
dass die Schutzwirkung gegen Strahlungshitze bis zum Errei-
chen eines Temperaturanstiegs unter der Kleidung von 24 8C
mindestens 120 Sekunden anhalten muss. Im Vergleich dazu be-
tr�gt diese Anforderung bei “normaler” Feuerwehrschutzklei-
dung nach EN 469 in der h�chsten Leistungsstufe nur 18 Sekun-
den.

Die DIN EN 1486 ber�cksichtigt Brandschutzkleidung f�r
den gesamten K�rper einschließlich Kopf, H�nde und F�ße und
legt Pr�fverfahren sowie Mindestanforderungen an f�r diesen

Zweck bestimmte Kleidungsst�cke fest. Sie erm�glichen es
dem Brandbek�mpfer, auch hoch riskante Rettungsaktionen vor-
zunehmen, die zum Beispiel zus�tzlich den Gebrauch von Atem-
schutzmasken notwendig machen.

Gegen�ber der Vorg�ngerfassung aus dem Jahr 1996 wurden
einige grunds�tzliche �nderungen vorgenommen. So wurden
zum ersten Mal Anforderungen an die Best�ndigkeit gegen�ber
Waschmittelsubstanzen, an die Nahtfestigkeit, an die Kompatibi-
lit�t von Kopfschutz und Helm sowie an die Sichtscheibe aufge-
nommen; bereits bestehende Anforderungen beispielsweise an
Fuß- und Handschutz sowie an den W�rmedurchgangswider-
stand wurden angepasst.

Weggefallen sind die bisher in der Norm enthaltenen pers�n-
lichen Schutzausr�stungen, die den K�rper nur teilweise sch�t-
zen (sog. Form 1 und Form 2) und somit auch nur geringeren
Anforderungen gen�gen mussten.

Ansprechpartner im DIN:
Thomas von Hoegen,

Normenausschuss Pers�nliche Schutzausr�stung (NPS)
Tel. +49 30 26 01-28 29

thomas.hoegen_von@din.de
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Hobby-Ecke

Blaulichter blitzen und der Motor springt an
Der Motor springt ger�uschvoll an. Der Fahrer des großen Ein-
satzleitwagens 3 einer Berufsfeuerwehr meldet sich in der Leit-
stelle ab: „0-13-11 r�ckt aus zur Bewegungsfahrt“. Wenig sp�ter
dann der Einsatzbefehl von der Leitstelle: „Hier Florian Marx
mit Funkalarm f�r den 0-13-11, ELW 3, Firma W�rth brennt,
Gefahrstofflager!“ Blaulichter vorn auf der MAN-Sattelzugma-
schine und hinten am Aufbau blitzen auf. R�ckmeldung aus dem
Fahrzeug: „Einsatzauftrag verstanden, fahren Einsatzstelle an.“
Fahrlicht und R�ckleuchten gehen an, Martinsh�rner erklingen,
Licht im Innenraum der rollenden Leitstelle ist zu sehen, gelbe
Positionslampen rund um den feuerroten Aufbau leuchten. – Viel
realistischer als Herpa mit ihrem neuen Scenix-Supermodell
kann man ein Modellauto im Maßstab 1:87 wohl nicht pr�sentie-
ren. Ein kleiner Lautsprecher versteckt sich im Sockelboden der
Kunststoffvitrine, im Aufbau sieht man die Kabel f�r die knapp
20 einzelnen Lichter, und eine kleine Batterie versorgt Lampen
und Lautsprecher mit Energie. �ber einen Knopf im Boden kann
man Sound und Licht aktivieren. Der MAN TGA XL Koffer-Sat-
telzug “Feuerwehr ELW” ist das zweite Blaulicht-Meisterst�ck
aus dem Hause Herpa und rundet eine authentische Feuerwehr-
Modellautosammlung recht optimal ab. Das technische Wunder-

werk hat allerdings auch einen stolzen Preis: 99 Euro sind sicher-
lich eine Obergrenze, die die Freude an dem gelungenen Modell
etwas tr�bt.

G�nstiger sind die Neuheiten im Maßstab 1:43 von Schuco.
Die beiden VW T2a repr�sentieren kleine “Arbeitspferde” so
mancher Feuerwehren in der Vergangenheit. Der Kleinbus als
Mannschaftstransporter mit Einzelblaulicht und Lautsprecher
auf dem Dach r�ckte im Original bei der Freiwilligen Feuerwehr
Bayreuth, Abteilung Oberkonnersreuth, aus. Auch das Kennzei-
chen BT 2200 ist realistisch abgebildet. Der VW-Pritschentrans-
porter mit Doppelkabine (F-CL 847) war fr�her einmal am Flug-
hafen Frankfurt/Main als Mehrzweckfahrzeug im Dienst und ist
gem�ß der damaligen Lackierung an den Fahrzeugecken weiß
mit rotem Querstreifen abgesetzt.

Nun warten die Sammler gespannt auf die Neuheiten der
Modellauto-Branche, die traditionsgem�ß zumindest in Form
von ersten Handmustern bei der Internationalen Spielwaren-
messe im Februar in N�rnberg pr�sentiert werden. Beide Mo-
delle sind auf 1.000 Exemplare limitiert.

– hpe –

Babynotarzt en miniature
Neues Einsatzfahrzeugmodell der Berufsfeuerwehr M�nchengladbach

Der Babynotarztwagen (BabyNAW) der Berufsfeuerwehr M�n-
chengladbach wird in Zusammenarbeit mit den St�dtischen Klini-
ken M�nchengladbach – Elisabeth-Krankenhaus Rheydt betrie-
ben. Er dient der optimalen Versorgung und dem schonenden
Transport von S�uglingen und wurde durch eine Initiative des Ver-
eins “Zwergnase” – Verein zur F�rderung von Fr�h- und Risikoge-
borenen – aus Spendenmitteln beschafft. Seit 1999 ist der Baby-
NAW regul�r auf der Feuer- und Rettungswache II (MG-Holt) sta-

tioniert und wird rund 100 Mal im Jahr zu Eins�tzen gerufen.
Hierbei werden i. d. R. S�uglinge aus einem Umkreis von rund
50 km um M�nchengladbach in das hiesige Zentrum f�r Kinder-
und Jugendmedizin am Elisabeth-Krankenhaus (Perinatalzentrum
Level I) verlegt. Dort werden dann notwendige Spezialbehandlun-
gen mit teilweise lebensrettenden Eingriffen durch Kinderspeziali-
sten durchgef�hrt. Der BabyNAW ist bei seinen Eins�tzen immer
mit einem Rettungssanit�ter und einem Rettungsassistenten der

VW-Feuerwehrenschuco: Zwei VW T2a z�hlen zu den Feuerwehr-Neu-
heiten von Schuco im Maßstab 1:43. Foto: Etzkorn

Feuerwehreinsatzleitungherpa: Mit �ber 20 Lampen, die realistisch
aufleuchten, pr�sentiert sich das Herpa-Sondermodell MAN TGA XL
Koffer-Sattelzug “Feuerwehr ELW”. Foto: Etzkorn
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Berufsfeuerwehr, einer Kinderpflegekraft und einem Kinderarzt
des Krankenhauses besetzt. Zum Transport der kleinen Patienten
wird auf einen Transportinkubator (“Brutkasten”) zur�ckgegrif-
fen. Gelegentlich werden mit dem BabyNAWauch Notfalleins�tze
bei Hausunf�llen mit S�uglingen oder Hausgeburten durchgef�hrt.

Das Einsatzfahrzeug stellt schon aufgrund seines auff�lligen
�ußeren ein Unikat im Fuhrpark des Rettungsdienstes der Be-
rufsfeuerwehr M�nchengladbach dar. Der im typischen NRW
leuchtrot/weiß lackierte Rettungstransporter ist auf der linken
Seite mit einem GRISU mit Kinderwagen und rechts mit dem
Logo der Kinderklinik des Elisabeth-Krankenhauses beklebt.

Die Firma SCHUCO aus F�rth hat das auff�llige M�nchen-
gladbacher Einsatzfahrzeug seit Herbst 2007 als “Mercedes-
Benz Sprinter Kinderklinik” in ihre aktuelle Modellserie im
Maßstab 1:87 (HO) aufgenommen.

Der Stadtfeuerwehrverband M�nchengladbach e.V. vertreibt
nun f�r kurze Zeit eine exklusive Sonderauflage von 200 Model-
len in individuell gestalteten Vitrinen zum Preis von 7,50 E zzgl.
Versandkosten im Internetshop unter www.feuerwehr-mg.de
Men�punkt “Shop”. Der Erl�s der dort verkauften Sondermo-

delle kommt den Aufgaben des Stadtfeuerwehrverbandes zu-
gute.

Informationen und Bilder des Originalfahrzeuges finden Sie
auch auf der homepage www.truckenmueller.de unter der Rubrik
“M�nchengladbach”.

BR Dirk Schattka

Medien-Ecke

Waldbrandschutz
Kompendium f�r Forst und Feuerwehr
von Dipl.-Forstwirt Dr. Hans-C. K�nig

In diesem Werk sind die Er-
fahrungen von �ber 40 Jahren
intensiver praktischer Forst-
t�tigkeit und wissenschaftli-
cher Forschung zum Ph�no-
men Waldbrand und zum
Waldbrandschutz als ganz-
heitliche Aufgabe zusammen-
gefasst.

Das Buch gibt einen um-
fassenden �berblick �ber die
Ursachen und Hintergr�nde
von Waldbr�nden in wald-
brandgef�hrdeten Regionen
Deutschlands und Mitteleu-
ropas. Der Waldbrandschutz

wird als Gesamtheit aller durch Beh�rden, Privatpersonen und die
Gesellschaft zu ergreifenden Maßnahmen, Mittel und Methoden
zur Vorbeugung und Bek�mpfung definiert.

In analytischer Form werden die Waldbr�nde der letzten
Jahrzehnte detailliert ausgewertet.

Die Untersuchungen der Schwerpunkte der Waldbrandent-
stehung nach Jahreszeiten, Wochentagen und Tageszeit geben
wichtige R�ckschl�sse f�r eine effektive Vorbereitung auf derar-
tige Schadensereignisse.

Die Arten von Waldbr�nden, ihre unterschiedlichen Ausbrei-
tungscharakteristiken, der Einfluss des Klimas und des aktuellen

Wetters werden sowohl im Einzelnen, als auch in ihren Zusam-
menh�ngen bildhaft erl�utert.

Ausf�hrlich werden taktische Einsatzmaßnahmen, die tech-
nischen Mittel der Waldbranderkennung/-bek�mpfung, eine ef-
fektive F�hrungsstruktur sowohl bei “kleinen” als auch bei
katastrophalen Waldbrandereignissen dargestellt.

Die Erfahrungen aus L�scheins�tzen werden dabei kritisch
untersucht – immer mit dem Ziel, die permanent notwendige
Vorbereitung der Einsatzkr�fte, der Technik und der F�hrungs-
gremien aller beteiligten Institutionen und Organisationen auf
kommende “Waldbrandjahre” zu optimieren.

Der Autor besch�ftigt sich ebenso intensiv mit Vermeidungs-
strategien von Waldbr�nden und deren Umsetzung in die t�gliche
Arbeit der Forstleute, Feuerwehren und Verwaltungsgremien von
L�ndern, Mittelbeh�rden, Landkreisen und Kommunen.

Nicht zuletzt erfolgt die Einordnung der Maßnahmen des
Waldbrandschutzes in den Gesamtkomplex Umweltschutz, wird
die Erhaltung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion des
komplex positiv auf die Umwelt wirkenden �kosystems Wald
ideell und materiell sehr eindrucksvoll belegt.

Herausgeber Mathias Bessel
Fachverlag Matthias Grimm
ISBN 978-3-940286-01-7
Preis: 49,80 E

www.gefahrenabwehr-online.de
vertrieb@edition-gefahrenabwehr.de
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Jörg Kurtz

Taktik im
Drehleitereinsatz
2., überarb. u. erw. Auflage
2008. 112 Seiten. Kart. € 8,80
ISBN 978-3-17-019899-9
Die Roten Hefte/Ausbildung kompakt Nr. 201

Das Rote Heft/Ausbildung kompakt „Taktik im Drehleitereinsatz“ behandelt praxisnah und ausführlich unter anderem die Abstützproblematik
bei Drehleitern, die verschiedenen Anleiterformen, die Bestimmung des Aufstellplatzes sowie die Einsatzmöglichkeiten und -grenzen von Dreh-
leiterfahrzeugen. Die 2., überarbeitete und erweiterte Auflage berücksichtig die 2006 eingeführten Normen DIN EN 14043 und DIN EN 14044
„Hubrettungsfahrzeuge für die Feuerwehr“ ebenso wie die
bisher gültige DIN 14701 „Hubrettungsfahrzeuge“, die noch für
die überwiegende Anzahl der in Dienst befindlichen, älteren
Drehleiterfahrzeuge gilt.

Der Autor:
Brandamtmann Jörg Kurtz ist Wachabteilungsführer
bei der Feuerwehr Hamburg.

Neu !
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Zusammen mit der neuen Feuerwehr-Dienstvorschrift 3

bieten das neu überarbeitete Rote Heft »Brandeinsatz«
und das Rote Heft/Ausbildung kompakt »Einheiten im

Löscheinsatz« eine starke Kombination für eine verständ-
liche und an der Praxis orientierte Ausbildung.

Das in der 3. Auflage vollständig überarbeitete und mit
Hinweisen u. a. zur Atemschutzüberwachung ergänzte
Rote Heft 9 behandelt praxisorientiert und verständlich
den Brandeinsatz. In verschiedenen Kapiteln werden an-
hand der FwDV 3 konkrete Vorschläge zur Brandbekämpfung
und zur Menschenrettung gemacht. Es werden alle Einsatz-
maßnahmen – von der Alarmierung bis hin zum Abrücken
von der Einsatzstelle – ausführlich erläutert – natürlich auf
einem aktuellen, der neuen FwDV 3 entsprechenden Stand.

Im Roten Heft 208 der Reihe »Ausbildung kompakt« wird
der »trockene Stoff« der neuen Feuerwehr-Dienstvor-
schrift 3 »Einheiten im Löscheinsatz« in anschaulicher
Form praxisgerecht aufgearbeitet und präsentiert. Mit vielen

Tipps und Tricks, farbigen Übersichten und Merksätzen
wird der Leser an die Feuerwehr-Dienstvorschrift und die
daraus resultierende Aufgabenverteilung herangeführt.
Vierfarbige Abbildungen und Übersichtsskizzen sowie eine
übersichtliche Gliederung sorgen für ein effektives Lernen.
Die neue überarbeitete und ergänzte 4. Auflage berück-
sichtigt selbstverständlich auch die sich aus der neuen
FwDV 1 ergebenden Änderungen beim Vorgehen nach
FwDV 3. Ein »Muss« für alle, die nach der neuen FwDV 3
ausbilden und ausgebildet werden.

Der 3er-Pack zur neuen FwDV 3

FwDV 3
Einheiten
im Löscheinsatz
36 Seiten. € 3,60
ISBN 978-3-555-01354-1

Hermann Schröder
Brandeinsatz
Praktische Hinweise
für die Mannschaft
und Führungskräfte
3., überarb. Auflage
2007. 108 Seiten. € 9,–
ISBN 978-3-17-019900-2
Die Roten Hefte Nr. 9

Jochen Thorns
Einheiten im
Löscheinsatz
Die praktische
Anwendung der FwDV 3
4. Auflage 2007. 96 Seiten. € 8,–
ISBN 978-3-17-019898-2
Die Roten Hefte/
Ausbildung kompakt Nr. 208

www.brandschutz-zeitschrift.de

Neu !
mit den

Änderungen

der neuen

FwDV 1

Neu !
mit Hin-

weisen zur

Atemschutz-

überwachung
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Richtiges Führen ist (k)eine Kunst

Christoph Lamers

Menschenführung
im Feuerwehrdienst
2008. 135 Seiten. Kart. € 10,–
ISBN 978-3-17-019460-1
Die Roten Hefte Nr. 89

Die Ausbildung von Führungskräften der Feuerwehr umfasste
früher hauptsächlich das Führen von Einheiten im Einsatz
und nur bedingt das Führen im allgemeinen Dienstbetrieb
der Feuerwehr. Erst seit einigen Jahren gewinnt der Bereich
der »Menschenführung«, der bei der Ausbildung von
Führungskräften in der freien Wirtschaft schon lange eine
wesentliche Rolle spielt, zunehmend auch bei den Feuer-
wehren an Bedeutung. Dieses Rote Heft geht ausführlich
auf die notwendigen Kompetenzen einer Führungskraft,
das Führungsverhalten sowie die Bereiche Kommunikation,
Motivation, Gruppendynamik, Kritik- und Konfliktgespräche,
Mitarbeitergespräche und Besprechungen ein. Hinweise zur
Menschenführung in kritischen Situationen, wie etwa bei
belastenden Einsätzen, runden den Inhalt ab.

Der Autor:
Regierungsbranddirektor Dr. Christoph Lamers ist Feuer-
schutzdezernent des Regierungsbezirks Arnsberg (NRW).

Aus dem Inhalt:

Kompetenzen einer Führungskraft
- Fach- und Führungswissen
- Delegation von Aufgaben
- Wahrnehmung, JOHARI-Fenster
- Führungsfehler

Führungsverhalten
- Spannungsfeld der Führungskraft
- Vier-Felder-Modell der Vorgesetztenorientierung
- Führungsstile

Kommunikation
- Grundsätze der Kommunikation
- Die »Vier Seiten einer Nachricht«
- Eisberg-Modell der Kommunikation
- Leitsätze für den Dialog

Motivation
- Bedürfnispyramide nach Maslow
- Arten der Motivation

Gruppendynamik
- Phasen der Gruppenbildung
- Typen in der Gruppe
- Gerechtigkeit und Gleichbehandlung

Kritik- und Konfliktgespräche
- Ursachen für Konflikte
- Konfliktstile
- Vorbereitung eines Konfliktgesprächs
- Durchführung eines Konfliktgesprächs
- Sechs-Phasen-Modell des Konfliktgesprächs
- Das Wertequadrat

Mitarbeitergespräche
- Vorbereitung eines Mitarbeitergesprächs
- Verlauf eines Mitarbeitergesprächs

Besprechungen
- Vorbereitung einer Besprechung
- Moderation
- Diskussionsregeln
- Typen in der Besprechung

Problematischer Alkoholkonsum
- Anzeichen von Suchtverhalten
- Rechtliche Rahmenbedingungen
- Vorbereitung und Durchführung des Konfliktgesprächs
»Sucht«

- Therapietrichter

Umgang mit belastenden Einsatzsituationen
- Belastungen im Einsatz
- Belastungsstörungen
- Prävention
- Hilfsangebote der Psychosozialen Unterstützung

Neu !


